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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Im Sommer 2017 kam ein neues Dokument an die Öffentlichkeit, das bisherige
Vermutungen um die Verwicklung der Familie Escher in die Sklaverei bestätigen sollte.
Der Kölner Sklavenforscher Michael Zeuske fand im Nationalarchiv der kubanischen
Hauptstadt Havanna eine Steuerliste der spanischen Kolonialbehörde aus dem Jahr
1822, auf der das Inventar einer Kaffeeplantage namens Buen Retiro auf Kuba
aufgelistet war. Diese Plantage soll Heinrich Escher – Vater von Alfred Escher – gehört
haben, zwei Brüder Heinrichs sollen die Plantage verwaltet haben. Aus dieser
Steuerliste ging hervor, dass zum Inventar der Buen Retiro 82 Feld- und fünf
Haussklaven gehörten. Diese sollen gemäss einem Artikel des Tages-Anzeigers auf
einem Gelände mit einem Umfang von vier Kilometern 200'000 Kaffeepflanzen
bewirtschaftet haben, was einen Ertrag von rund 300 Tonnen Kaffee jährlich ergeben
haben soll. 
Nach diesen Enthüllungen forderten die linken Fraktionen SP und AL des Zürcher
Gemeinderats mit einem Vorstoss die Stadtzürcher Regierung auf, die Forschung über
die Verwicklung der Familie Escher in die Sklaverei zu fördern und die Resultate im
Stadtbild Zürichs sichtbar zu machen. Die beiden Fraktionen erhofften sich damit, dass
während des 200-Jahr-Jubiläums des Geburtsjahrs Alfred Eschers und Gottfried
Kellers im Jahr 2019 neben Eschers ruhmreichen Taten – der Wirtschaftspionier und
langjährige Nationalrat hatte die Schweizerische Kreditanstalt (später Crédit Suisse) und
die ETH gegründet und war massgeblich an der Umsetzung des ersten Gotthardtunnels
beteiligt – auch dessen Familiengeschichte und deren Verwicklung in die Sklaverei
beleuchtet werden würde. Auch wenn Alfred Escher nicht direkt an der Sklaverei
beteiligt gewesen sei, so habe dieser immerhin das Vermögen seines Vaters Heinrich
geerbt, so die Begründung des Vorstosses. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.07.2017
SAMUEL BERNET

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Wenige Tage nachdem das Parlament das Nachrichtendienstgesetz verabschiedet hatte,
begannen die Gegner des Gesetzes Anfang Oktober 2015 mit der
Unterschriftensammlung für das bereits vorher angekündigte NDG-Referendum.
Jungsozialisten, Grüne, die Piratenpartei, die Alternative Liste, die GSoA, der Verein
Grundrechte Schweiz sowie das Bündnis Digitale Gesellschaft schlossen sich dazu zum
„Bündnis gegen den Schnüffelstaat“ zusammen. Starthilfe erhielt die Allianz sogar aus
dem Ausland: Nils Muižnieks, Menschenrechtskommissar des Europarats, kritisierte kurz
vor der Schlussabstimmung im Parlament die geplanten Beschaffungsmassnahmen und
sah das in der EMRK verankerte Recht auf Respektierung des Privatlebens durch
Staatstrojaner in Gefahr. Anfang Dezember beschloss dann auch die SP an ihrer
Delegiertenversammlung, dem „Bündnis gegen den Schnüffelstaat“ beizutreten. Bis zum
Ablauf der Referendumsfrist am 14. Januar 2016 reichten die NDG-Gegner gut 56'000
gültige Unterschriften bei der Bundeskanzlei ein, womit das Referendum
zustandegekommen ist und das Volk das letzte Wort zum NDG haben wird. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.01.2016
KARIN FRICK

Lange bevor der Bundesrat Mitte Juni 2016 mit seiner Medienkonferenz den
Abstimmungskampf zum Nachrichtendienstgesetz offiziell eröffnete, wurde das Thema
breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Anlass dazu boten etwa die Terroranschläge in
Brüssel vom 22. März 2016, in deren Nachgang bürgerliche Sicherheitspolitikerinnen
und -politiker den Bundesrat dazu aufforderten, dem Nachrichtendienst per
dringlichem Bundesbeschluss schleunigst zu den notwendigen Kompetenzen zu
verhelfen. Man könne nicht warten, bis das neue NDG nach der
Referendumsabstimmung vom September in Kraft treten könne; die jüngsten Anschläge
hätten gezeigt, «dass die Bedrohung durch Terrorismus real ist», erklärte die
Präsidentin der SiK-NR, Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), gegenüber der NZZ. In
Zeiten wie diesen sei es «unsinnig», dass der NDB in seiner Arbeit behindert werde,
zitierte die «Tribune de Genève» dazu SiK-SR-Präsident Isidor Baumann (cvp, UR). Der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2016
KARIN FRICK
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NDB sei momentan «blind und taub», mahnte der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre
Maudet (GE, fdp) an gleicher Stelle. Obschon die Forderung unerfüllt verhallte, lagen die
Hauptargumente für das neue Nachrichtendienstgesetz damit schon einmal auf dem
Tisch.

Dass ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung ähnlich dachte, zeigte die im Mai
veröffentlichte Studie «Sicherheit 2016» der ETH Zürich. Darin schätzten rund drei
Viertel der Befragten die weltpolitische Lage (eher) pessimistisch ein, wobei die
Erhebungen bereits im Januar und damit vor den Terrorattacken in Brüssel
stattgefunden hatten. Damit einher gingen ein gegenüber dem Vorjahr gestiegenes
subjektives Unsicherheitsempfinden sowie die klare Unterstützung von Massnahmen
zur Wahrung der inneren Sicherheit wie Datensammlungen über verdächtige Personen,
Armeeeinsätze zur Sicherstellung von Ruhe und Ordnung, die Aufstockung der
Polizeikorps, Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder vorsorgliche Verhaftungen.
Von einer gewissen Ambivalenz zeugten die Antworten zum Verhältnis von Freiheit und
Sicherheit: 55 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass der Staat die Sicherheit
der Bevölkerung auch auf Kosten der persönlichen Freiheit garantieren solle,
gleichzeitig würden sich aber ebenfalls 55 Prozent für Freiheit statt Sicherheit
entscheiden, wenn sie gezwungen wären, eins der beiden zu wählen. Zwei Drittel
befürworteten aber die Terrorismusbekämpfung auch unter Einschränkung der
persönlichen Freiheit – ein Ergebnis, das «Wasser auf die Mühlen der Befürworter» des
neuen NDG sei, wie das St. Galler Tagblatt resümierte.

Weiteren Impetus fand die Befürworterseite in der Tatsache, dass sich offenbar auch
der IZRS an der Unterschriftensammlung gegen das NDG beteiligt hatte, wie die
Luzerner Zeitung Mitte Juni bekannt machte. Die umstrittene islamische Organisation
sehe im NDG ein «Vehikel gegen Muslime», in dessen Fokus «je nach politischem
Klima» auch andere Gruppen geraten könnten, weshalb Mediensprecher Qaasim Illi zur
Unterschrift gegen das NDG aufgerufen habe. Im Einsatz für das NDG sah man sich
dadurch bestätigt, denn es sei «bezeichnend», dass «ein Verein wie der IZRS, der
selber im Fokus des NDB stehen könnte», gegen das Gesetz mobil mache, zitierte die
Zeitung Ida Glanzmann-Hunkeler. Sogar Bundesrat Guy Parmelin sollte den Widerstand
des IZRS einige Tage später vor den Medien lakonisch als «beste Werbung für das
Gesetz» bezeichnen. Die Gegenseite distanzierte sich derweil von «diesen
Extremisten», wie SP-Sprecher Michael Sorg betonte; man sei nicht verbündet und
stehe in keinerlei Kontakt. Aus dem Abstimmungskampf wollte sich der IZRS denn auch
heraushalten, wie er über eine Sprecherin verlauten liess. 

Auf der Pro-Seite stand neben dem Bundesrat ein überparteiliches Ja-Komitee, das
Parlamentarierinnen und Parlamentarier aller grösseren Parteien ausser den Grünen
vereinte. Im Laufe der Kampagne sprachen sich zudem die Ost- und Westschweizer
Konferenzen der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren sowie die
Regierungsräte der Kantone Zürich und Schaffhausen für das NDG aus. Das
Hauptargument für das neue Gesetz war, dass die Mittel des schweizerischen
Nachrichtendienstes an die aktuelle Bedrohungslage angepasst werden müssten, denn
mit seinen heutigen Instrumenten könne er die Schweiz nicht ausreichend vor den sich
ständig verändernden und komplexer werdenden Gefahren schützen. Der NDB sei
schlicht «überholt», konstatierte FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (fdp, AG)
gegenüber der Presse. Klar könne das Risiko nicht vollständig eliminiert werden, aber es
seien schon viele Attentate dank Überwachung verhindert worden, pries SVP-
Ratskollege Raymond Clottu (svp, NE) die neuen Überwachungsmöglichkeiten an. Als die
Ziele des NDG nannte Verteidigungsminister Guy Parmelin einerseits die präventive
Überwachung der «gefährlichsten Individuen» (NZZ) sowie andererseits die
Erschwerung von Cyberangriffen und -spionage, wie im Fall der Ruag, der Anfang 2016
aufgedeckt worden war. Als weiteren Vorzug des neuen Gesetzes hob NDB-Chef Markus
Seiler die Vereinfachung der internationalen Zusammenarbeit in der
Terrorismusbekämpfung hervor. Gleichzeitig warnte er vor einer Schwächung der
internationalen Stellung der Schweiz, sollte das Gesetz abgelehnt werden, denn je
weniger eigene nachrichtendienstliche Erkenntnisse die Schweiz habe, umso grösser
sei die Gefahr, von ausländischen Geheimdiensten instrumentalisiert zu werden. Es sei
aber mitnichten die Absicht des neuen Gesetzes, alle Bürgerinnen und Bürger zu
überwachen und selbstverständlich müsse Missbrauch verhindert werden, betonte
Bundesrat Parmelin weiter. Auch das Komitee erklärte, umfassende
Kontrollmechanismen und eine gut ausgebaute Aufsicht über den Nachrichtendienst
verhinderten, dass ein Überwachungsstaat geschaffen werde. Die Befürworterinnen
und Befürworter wurden nicht müde zu betonen, dass das NDG das Gleichgewicht
zwischen individueller Freiheit und Sicherheit wahre und letztlich schlicht notwendig
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sei – oder mit den Worten von SP-Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) in der «Tribune
de Genève»: «Wir können nicht bei Windows 95 und Walkie-Talkies bleiben.» Der
Status quo sei eine Reaktion auf den Fichenskandal in den 1990er-Jahren gewesen,
erklärte auch EDÖB Adrian Lobsiger gegenüber der Sonntagszeitung. Seither hätten sich
die Welt verändert und die Sicherheitslage verschärft. Auch er bezeichnete das NDG als
«Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit», liess sich aber nicht auf eine explizite
Abstimmungsempfehlung hinaus. Zum frühen Zeitpunkt des offiziellen Kampagnenstarts
Mitte Juni sagte Bundesrat Parmelin, er wolle eine «pädagogische»
Abstimmungskampagne führen, um der Bevölkerung angesichts des heiklen und
komplexen Themas genau zu erklären, was die Neuerungen seien und warum sie nötig
seien.

Die Kontra-Seite bestand hauptsächlich aus dem Referendumskomitee «Bündnis gegen
den Schnüffelstaat», das von den Grünen, der SP, den Juso, der Piratenpartei, der
Gewerkschaft Syndicom, der Digitalen Gesellschaft, dem Verein Grundrechte.ch sowie
dem Chaos Computer Club unterstützt wurde. Ein bürgerlich geprägtes Gegenkomitee
um die bürgerlichen Jungparteien, kritische Parlamentarierinnen und Parlamentarier
von SVP bis GLP sowie die Operation Libero, das liberale Argumente gegen das NDG
anführen wollte, zerbrach hingegen, bevor es sich formieren konnte. Man habe das NDG
gleichzeitig mit dem BÜPF bekämpfen wollen, aber mit dem Scheitern des BÜPF-
Referendums sei die Gruppe auseinandergefallen, schilderte der Koordinator und
stellvertretende SGV-Direktor Henrique Schneider dem St. Galler Tagblatt. So
dominierten denn auch die von links geäusserten Bedenken das Argumentarium der
Gegnerschaft. Weil es dem NDB erlaube, auf Basis blosser Vermutungen zu agieren,
gehe das neue Nachrichtendienstgesetz zu weit, so das Hauptargument des Nein-
Lagers. Juso-Präsidentin Tamara Funiciello nannte das NDG einen «Schritt Richtung
Massenüberwachung». Mit dem Gesetz würden alle Bürgerinnen und Bürger zu
Verdächtigen gemacht, sodass der NDB letztlich jeden zum potenziellen Terroristen
«emporstilisieren» könne, kritisierte der Präsident des Vereins Grundrechte.ch, Viktor
Györffy. Das von der Befürworterseite propagierte Gleichgewicht zwischen individueller
Freiheit und Sicherheit konnte die Gegnerschaft nirgends erkennen. Mit der Stärkung
des Nachrichtendienstes kreiere man nur eine «Illusion von Sicherheit», bemängelte
der Grüne Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH). Die Attentäter von Paris und Brüssel
seien sehr wohl nachrichtendienstlich oder polizeilich bekannt gewesen, aber
nichtsdestotrotz hätten die Anschläge nicht verhindert werden können. Dass eine
parlamentarische oder juristische Kontrolle die Aktivitäten des NDB und damit die
Eingriffe in die Grundrechte wirklich begrenzen könne, sei ebenfalls «illusorisch», so
Györffy weiter. Glättli sah das Gesetz ausserdem – sowohl aufgrund der
Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten als auch wegen der
Möglichkeit zum Eindringen in ausländische Computersysteme – als Gefahr für die
Neutralität der Schweiz. Zudem missbilligte die Gegnerschaft, dass der Staat durch den
Kauf von Trojanern den Schwarzmarkt für Sicherheitslücken und das organisierte
Verbrechen fördere.

Insgesamt verlief die öffentliche Debatte über lange Zeit unaufgeregt und angesichts
der Tragweite des Themas eher spärlich. Erst rund drei Wochen vor dem
Abstimmungssonntag, im Anschluss an die SRF-«Arena» zum NDG, gewann sie «doch
noch etwas an Temperatur», wie der Tages-Anzeiger kommentierte. Dabei stand das
Instrument der Kabelaufklärung im Fokus, in der die Gegenseite nichts anderes als die
verdachtsunabhängige Massenüberwachung erkannte. Die Beteuerung, es werde nur
der grenzüberschreitende, nicht aber der inländische Internetverkehr überwacht, sei
bedeutungslos, da etwa sehr viele E-Mails über ausländische Server verschickt würden,
auch wenn sich Sender und Empfänger in der Schweiz befänden. Ein viel genanntes
Argument gegen diese Art der Überwachung war die Suche nach der sprichwörtlichen
Nadel im Heuhaufen, die eben nicht einfacher werde, wenn man den Heuhaufen
vergrössere. NDG-Fürsprecherin Corina Eichenberger hielt dem in der «Tribune de
Genève» entgegen, man werde im Internetverkehr schon nach sehr eng definierten
Schlagworten suchen, und nicht einfach nach «Islam» oder «Bombe». Ausserdem
führte die Pro-Seite an, der NDB verfüge gar nicht über genug Ressourcen für eine
solche Massenüberwachung. Der Bundesrat sprach bis zuletzt von rund zehn Fällen pro
Jahr, in denen bewilligungspflichtige Beschaffungsmassnahmen eingesetzt würden, wie
er auch schon dem Parlament erklärt hatte. In den Medien wurde diese Zahl jedoch in
Zweifel gezogen, da sich seit den parlamentarischen Beratungen die Bedrohungslage
durch vermehrte Anschläge in Europa – die bisher folgenschwersten in Paris und
Brüssel – und die zunehmende Anzahl Dschihad-Reisender aus der Schweiz verschärft
habe. Während das VBS die Zahl als Durchschnittswert, der mit der Bedrohungslage
variieren könne, verteidigte, sprach Ida Glanzmann-Hunkeler eher von 20 bis 25 Fällen
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pro Jahr, wobei diese Schätzung nicht statistisch extrapoliert, sondern «mehr ein
Gefühl» sei, wie sie gegenüber dem Tages-Anzeiger erklärte. NDG-Gegner Balthasar
Glättli sah in diesem Zahlenwirrwarr gemäss St. Galler Tagblatt ein Indiz dafür, dass «die
staatlichen Schnüffler wesentlich hungriger» seien, als sie es «vor der Abstimmung
zugeben» wollten. Wie der Tages-Anzeiger feststellte, wurde der Abstimmungskampf
gegen Ende zum «Streit der Begrifflichkeiten», der sich vor allem um die Definition von
Massenüberwachung drehte. Es sei die Antwort auf die von Beat Flach (glp, AG) in der
«Arena» gestellte Frage, ob es wirklich so furchtbar sei, dass in Zukunft alles zuerst
durch den Filter des NDB gehe, die Befürworter und Gegner des NDG trenne,
konstatierte dieselbe Zeitung.

Die ab Mitte August durchgeführten Umfragen zeigten schon von Anfang an eine breite
Unterstützung von knapp 60 Prozent für das NDG, die bis zur letzten Umfragewelle
Mitte September ungefähr konstant blieb. Als wichtigste Argumente identifizierten die
Befragungen die Befürchtung möglichen Missbrauchs neuer Technologien auf der Pro-
sowie den mangelhaften Schutz der Privatsphäre auf der Kontra-Seite. Bei den
bürgerlichen Parteien wollte die Mehrheit der Basis Ja stimmen, während die
Anhängerschaft der linken Parteien mehrheitlich ein Nein einlegen wollte. Damit hatte
das NDG gute Voraussetzungen, das Referendum ungefährdet zu passieren. 3

Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 43 Prozent nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 25. September 2016 das Bundesgesetz über den
Nachrichtendienst (NDG) mit 65.5 Prozent Ja-Stimmen an. Das Resultat fiel damit noch
deutlicher aus, als es die im Vorfeld durchgeführten Umfragen erwarten liessen. In
keinem einzigen Kanton resultierte eine Nein-Mehrheit. Die geringste Zustimmung
erfuhr das NDG im Kanton Basel-Stadt mit 55 Prozent. Am höchsten fiel die
Zustimmung mit gut 74 Prozent im Kanton Waadt aus, gefolgt von Nidwalden mit gut 70
Prozent. In allen anderen Kantonen bewegte sich der Ja-Anteil zwischen 60 und 70
Prozent, wobei sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Landesteilen
oder zwischen Stadt und Land zeigten.
Bundesrat Guy Parmelin, der hiermit seine Feuerprobe als neuer Verteidigungsminister
vor dem Stimmvolk souverän bestanden hatte, zeigte sich sehr zufrieden mit dem
Ausgang der Abstimmung. Die Schweiz erhalte damit moderne Mittel, um auf aktuelle
Bedrohungen zu reagieren, sagte er gegenüber den Medien. Auch das Ja-Komitee zeigte
sich erfreut, dass es gelungen sei, die Ängste vor der Massenüberwachung zu
entkräften. Die Presse deutete das Resultat entsprechend als Vertrauensbeweis der
Stimmbevölkerung in den Staat. Das unterlegene Nein-Lager kündigte unterdessen an,
nun auf die transparente Kontrolle des NDB zu pochen und die vom Bundesrat
kommunizierte Zahl von rund zehn Überwachungsfällen pro Jahr genau im Auge zu
behalten.
In Kraft treten wird das neue NDG am 1. September 2017. Bis dahin gebe es noch viel zu
tun, erklärte der Verteidigungsminister. So müsse der NDB organisatorisch und
technisch auf seine neuen Befugnisse ausgerichtet werden, denn mit diesen
Anpassungen habe man bis zur Abstimmung zugewartet. Die personelle Aufstockung des
NDB um 20 Stellen solle bis 2019 schrittweise erfolgen. Möglichst zeitnah müsse zudem
die neue unabhängige Aufsichtsbehörde eingerichtet werden, deren Leitung der VBS-
Chef bis Ende Jahr ernennen werde. Die Aufsicht solle dann – wie auch die
Sicherheitspolitischen Kommissionen der eidgenössischen Räte und die GPDel –
bereits in die Ausarbeitung der Verordnungen zur Konkretisierung des NDG einbezogen
werden, die der Bundesrat Anfang 2017 in die Vernehmlassung schicken wolle. 

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 42.94%
Ja: 1'459'068 (65.5%)
Nein: 768'065 (34.5%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EDU (1*), EVP (1*), FDP, FP, KVP, SVP (1*); KKJPD, Economiesuisse
– Nein: GP, PdA, Piratenpartei, SD, SP (2*); GSoA, Digitale Gesellschaft, Syndicom
– Stimmfreigabe: GLP (4*)
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4
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Datenschutz und Statistik

Auch in der Schweiz formierte sich Widerstand gegen die Unterzeichnung des „Anti-
Counterfeiting Trade Agreement“ (Acta), welches 2011 mit dem Ziel, grossangelegte und
kommerziell orientierte Fälschung und Piraterie international zu bekämpfen,
ausgearbeitet wurde. Die Gegner, unter ihnen die Piratenpartei, die Erklärung von Bern
und Amnesty International Schweiz, befürchten die Verletzung von Menschenrechten
wie Schutz der Privatsphäre und Meinungsäusserungsfreiheit. Der Bundesrat beschloss
im Mai 2012 mit der Unterzeichnung abzuwarten und die Entwicklung im EU-Raum
weiterzuverfolgen. Die EU hatte das Abkommen im Januar 2012 unterzeichnet. Vor der
Ratifikation soll jedoch der Europäische Gerichtshof die Vereinbarkeit des Abkommens
mit dem EU-Recht prüfen. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) und zur
Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz umfasste neben diesem Hauptentwurf
auch einen Entwurf für einen Bundesbeschluss betreffend die Genehmigung und
Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU zur Übernahme
der Richtlinie (EU) 2016/680 sowie einen Entwurf für die Revision des Übereinkommens
SEV 108 des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen
Verarbeitung personenbezogener Daten. Im Zentrum des Gesetzgebungsprojektes
stehen die Verbesserung der Transparenz von Datenbearbeitungen, die Förderung der
Selbstregulierung bei den Verantwortlichen in Form von Empfehlungen der guten Praxis
sowie die Stärkung der Position und Unabhängigkeit des EDÖB. Im Einklang mit den
europäischen Datenschutzbestimmungen soll darüber hinaus der Schutz von Daten
juristischer Personen aufgehoben werden, um insbesondere den Datenaustausch mit
dem Ausland zu erleichtern. Einige Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/680
erfordern ausserdem Anpassungen im Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im
Rechtshilfegesetz und im Schengen-Informationsaustauschgesetz.
Unter den insgesamt 222 Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmern befanden
sich alle Kantone, acht politische Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, GP, SP, SVP, PP), drei
eidgenössische Gerichte (Bundesgericht, Bundespatentgericht,
Bundesverwaltungsgericht) sowie zahlreiche weitere Organisationen aus den
betroffenen Kreisen. Während die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 sowie der
Anforderungen im SEV 108 unumstritten waren, wurde die Revision des DSG und
weiterer Erlasse zum Datenschutz von der Mehrheit der Vernehmlasserinnen und
Vernehmlasser im Grundsatz ebenfalls begrüsst. Vielerseits gelobt wurde beispielsweise
das Vorhaben, das schweizerische Datenschutzrecht so weit an die europäischen
Vorgaben anzupassen, dass die Schweiz von der EU weiterhin als Drittstaat mit
angemessenem Datenschutzniveau anerkannt wird. Vorbehalte bestanden jedoch
gegenüber dem – insbesondere für KMU – grossen Verwaltungsaufwand sowie
gegenüber dem «Swiss Finish»: Rund die Hälfte der Teilnehmenden bemängelte, dass
der Entwurf unnötigerweise über die europäischen Anforderungen hinaus gehe.
Demgegenüber ging er rund einem Fünftel der Teilnehmenden – hauptsächlich aus
Konsumentenschutzkreisen – zu wenig weit. Auf harsche Kritik von verschiedensten
Seiten stiess das vorgesehene Sanktionensystem. Laut Bericht wünschten sich «sehr
viele Teilnehmer» dessen «vollständige Überarbeitung», darunter BDP, CVP, FDP, GP
und SP, 18 Kantone sowie Economiesuisse, der Verein Unternehmens-Datenschutz, die
FRC, Privatim und die Stiftung für Konsumentenschutz. Hauptsächlich wurde kritisiert,
dass keine direkte Strafbarkeit für Unternehmen vorgesehen ist, sondern
strafrechtliche Sanktionen, die in erster Linie auf natürliche Personen ausgerichtet
sind. In diesem Zusammenhang herrschte die Befürchtung, es könnten einfache
Angestellte ohne Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis verurteilt werden. Dies
wiederum erschwere es den Unternehmen, qualifiziertes und motiviertes Personal –
insbesondere Datenschutzverantwortliche – zu rekrutieren. Der häufigste
Änderungsvorschlag zielte daher auf ein Modell mit Verwaltungssanktionen anstatt
Strafverfahren, die direkt gegen die Unternehmen und nicht gegen Privatpersonen
verhängt werden könnten. Verwaltungssanktionen, so die Hoffnung, hätten eine
grössere Wirksamkeit als das bislang für die Strafbestimmungen im DSG nur selten
angewandte Strafverfahren. Weitere umstrittene Punkte waren auch die Höhe der
Bussen – welche einerseits als zu hoch und andererseits als zu niedrig kritisiert wurde –
sowie der Katalog der strafbaren Verhaltensweisen, welcher ebenfalls wahlweise als
unvollständig bzw. zu umfangreich bezeichnet wurde. Kritisiert wurden des Weiteren
auch die mangelhafte Regulierungsfolgeabschätzung und die fehlenden Ausführungen
zum Verhältnis zwischen dem Datenschutzrecht des Bundes und jenem auf kantonaler
Ebene. Hierzu äusserten auch die Kantone Glarus, Solothurn und Zürich Bedenken, dass
die Frist für die Anpassung des kantonalen Rechts zu kurz bemessen sei. Die SVP, die
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Kantone Schwyz und Waadt sowie einige betroffene Kreise – darunter der AGVS, Auto
Schweiz, die FER, PharmaSuisse, Santésuisse sowie der VSV – lehnten den Vorentwurf in
der vorliegenden Form ausdrücklich ab, befanden sich damit jedoch klar in der
Minderheit aller Vernehmlassungsteilnehmenden. 6

Die Vernehmlassung zum E-ID-Gesetz zeigte, dass das Vorhaben, klare Regeln für
einen staatlich anerkannten, überprüfbaren und eindeutigen digitalen
Identitätsnachweis festzulegen, grundsätzlich begrüsst wird. Einzig die SVP lehnte das
Vorhaben des Bundesrates ab. Wenn die E-ID nicht – wie von der SVP gewünscht – vom
Staat herausgegeben werde, solle der Bund auch von jeglicher Verantwortung in Bezug
auf die E-ID absehen und es allein dem Markt überlassen, welches System zur digitalen
Identifizierung sich durchsetzen werde. Die Rolle des Staates war denn auch bei den
anderen Vernehmlassungsteilnehmern der umstrittenste Punkt des Vorentwurfs. Der
Bundesrat hatte vorgesehen, dass der Staat lediglich die Kernaufgaben bei der
Ausstellung der digitalen Identität – also die amtliche Prüfung und Bestätigung der
Existenz einer Person und ihrer Identitätsmerkmale – übernimmt, nicht jedoch die
Entwicklung und Ausstellung der konkreten technologischen Träger der digitalen
Identität. Diese Aufgaben sollen nicht-staatliche Anbieter übernehmen, die ihrerseits
jedoch einem staatlichen Anerkennungsverfahren und regelmässigen Kontrollen
unterliegen. Die vorgeschlagene Aufgabenteilung zwischen Staat und Markt war in vielen
Stellungnahmen Gegenstand von Kritik. So sahen die BDP, die CVP, die Grünen und die
Piratenpartei sowie sieben Kantone die Herausgabe der E-ID grundsätzlich als
Staatsaufgabe, welche nicht – oder zumindest nicht im geplanten Ausmass – an Private
übertragen werden sollte. Während die SP für einen Kompromissvorschlag zwischen
einer vollständigen Auslagerung an die Wirtschaft und einer rein staatlichen Lösung
plädierte, unterstützten die FDP und die GLP sowie 21 Kantone das Konzept des
Bundesrates. Unter Berücksichtigung der Vernehmlassungsantworten wird das EJPD bis
im Sommer 2018 eine Botschaft für das E-ID-Gesetz ausarbeiten. Der Bundesrat hat
bereits angekündigt, an der im Vorentwurf enthaltenen Kooperation von staatlichen
und nicht-staatlichen Akteuren festzuhalten. Seiner Ansicht nach könnten so einerseits
die besten Voraussetzungen für eine praxistaugliche und konsumentenfreundliche
Anwendung geschaffen und andererseits die nötige Flexibilität für technologische
Veränderungen erreicht werden. 7
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Wenige Tage nach den Schlussabstimmungen in den eidgenössischen Räten gaben die
SP und die Grünen bekannt, das bereits länger angekündigte Referendum gegen die E-
ID zu unterstützen. Dieses richtet sich nicht gegen die E-ID selbst, aber gegen deren
Vertrieb durch Private, wie ihn das Gesetz vorsieht. Umfragen zufolge bevorzugten
grosse Teile der Bevölkerung eine rein staatliche E-ID – gemäss der jüngsten Erhebung
des Digital Democracy Lab der Universität Zürich sogar 82 Prozent der Befragten, und
zwar über alle Parteien und Altersgruppen hinweg. Lanciert wurde die
Unterschriftensammlung am 8. Oktober 2019 von einem Komitee um die Digitale
Gesellschaft, die Kampagnenplattformen Wecollect und Campax sowie den Verein
PublicBeta. So sprach Daniel Graf von Wecollect gegenüber dem Tages-Anzeiger auch
von einer «Bürgerinitiative», zeigte sich aber dennoch erfreut über die Unterstützung
zweier etablierter Parteien. Vonseiten der SP und der Grünen wurde indes klargemacht,
dass das Referendum gegen die E-ID derzeit nicht die erste Priorität geniesse; bei der
SP liege diese auf dem Referendum gegen die höheren Kinderabzüge, bei den Grünen
auf jenem gegen das neue Jagdgesetz, berichtete der Tages-Anzeiger. Neben den
bisher Genannten zählten zudem die Piratenpartei, der VPOD, die Internet Society
Switzerland, Grundrechte.ch sowie mehrere Organisationen für Senioreninteressen zu
den Unterstützern. Nicht am Referendum beteiligen wollte sich hingegen die Stiftung
für Konsumentenschutz, die sich während der parlamentarischen Beratung ebenfalls
für eine staatliche E-ID eingesetzt hatte. Man sei zwar nicht glücklich mit der privaten
Lösung, liess die Stiftung in der NZZ verlauten, aber das Parlament habe das Gesetz,
auch auf Intervention der Stiftung hin, in zentralen Punkten entscheidend verbessert. 8
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In der im Februar 2019 zu Ende gegangenen Vernehmlassung kam die Einführung einer
generellen Erlaubnisnorm zur systematischen Verwendung der AHV-Nummer durch
Behörden grundsätzlich gut an. Begrüsst wurde die Vereinfachung des Verfahrens zur
systematischen Verwendung der AHV-Nummer einerseits in Bezug auf die Effizienz der
Verwaltungsabläufe sowie andererseits im Hinblick auf die Weiterentwicklung der E-
Government-Strategie. Einwände äusserten jedoch viele Teilnehmende zum
Datenschutz. Während die SP, die Grünen, die Piratenpartei, Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberverbände, Privatim, das Centre Patronal und der Hauseigentümerverband
Defizite beim Persönlichkeitsschutz befürchteten, waren neun Kantonen und der
Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen die diesbezüglichen Vorgaben im Gesetz zu
detailliert, sodass ihrer Meinung nach die zusätzlichen administrativen Aufgaben die
Vereinfachung zunichtemachen könnten. Mehrere Teilnehmende forderten den
Bundesrat in diesem Zusammenhang auf, die Erkenntnisse aus dem Postulat 17.3968 für
ein Sicherheitskonzept für Personenidentifikatoren in das Gesetzgebungsvorhaben
einfliessen zu lassen. Auf Ablehnung bei der grossen Mehrheit der Teilnehmenden stiess
hingegen die vorgesehene Verschärfung der Strafbestimmungen; diese sei
unverhältnismässig und schaffe Rechtsunsicherheit für die Behörden, kritisierten
insbesondere die Kantone.
So war dies denn auch der einzige Punkt, wo der Bundesrat seinen Entwurf nach der
Vernehmlassung inhaltlich noch anpasste, indem er auf die Verschärfung der
Strafbestimmungen verzichtete. Ende Oktober 2019 verabschiedete er die Botschaft
zuhanden des Parlaments. 9
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Innere Sicherheit

Als Erstrat behandelte der Ständerat den Entwurf einer Totalrevision des
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
(BÜPF). Die Gesetzesänderung sollte vor allem sicherstellen, dass der verschlüsselte
Fernmeldeverkehr auch bei künftigen technologischen Entwicklungen im Rahmen der
Strafverfolgung weiterhin überwacht und nicht für kriminelle Taten missbraucht werden
kann. So sollte eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden für Überwachungen mit
sogenannten Staatstrojanern (Government Software/GovWare), deren Einsatz im
Rahmen eines Strafverfahrens möglich ist, wenn er von der Staatsanwaltschaft
beantragt und vom zuständigen Zwangsmassnahmengericht genehmigt wurde. Bisher ist
eine Überwachung nur bei der Notsuche nach einer vermissten Person erlaubt. Neu
sollten auch Anbieter von Post- und Fernmeldediensten zur Mitwirkung an
Überwachungen verpflichtet werden können. Als Gegenzug erhielten sie eine
Entschädigung. Es war denn auch dieser Punkt, der im Ständerat mehr zu reden gab als
der Einsatz der Staatstrojaner und deren Vereinbarkeit mit den Grundrechten. Mit 27 zu
13 Stimmen bei einer Enthaltung entschied sich dennoch eine Ratsmehrheit dafür, die
Anbieter zu entschädigen. Eine weitere Abweichung vom bundesrätlichen Entwurf
ergab sich bei der Aufbewahrungsdauer der Randdaten. Während der Bundesrat die
Frist allgemein von sechs auf zwölf Monate verlängern wollte, sprach sich der Ständerat
nur beim Fernmeldeverkehr, nicht aber beim Postverkehr, dafür aus. Der Ständerat
nahm den abgeänderten Entwurf mit 30 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Im Juli
formierte sich ein Bündnis von linken Gruppierungen – darunter die Juso, die Grünen,
die jungen Grünen, die Piratenpartei und die Nichtregierungsorganisation „Digitale
Gesellschaft“ – und Telekommunikationsanbietern, welches gegen die Büpf-Revision
das Referendum erwog. 10
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In der Woche nach der Schlussabstimmung in den eidgenössischen Räten über das
revidierte BÜPF stellte sich – wie von SVP-Nationalrat und Komitee-Chef Franz Grüter
(svp, LU) bereits seit längerem angekündigt – das Referendumskomitee „Stop BÜPF“
vor. Ihm gehörten neben der Piratenpartei, der Alternativen Liste und der Partei der
Arbeit auch die Jungfreisinnigen, die Jungen Grünliberalen, die Junge SVP sowie die
Juso an. Dazu kamen sieben zivilgesellschaftliche Organisationen, namentlich die
Digitale Gesellschaft, der Verein Grundrechte, Operation Libero, die Internet Society
Schweiz, der Chaos Computer Club Schweiz, die Stiftung pEp und Wilhelm Tux. Diese
ungewöhnliche Allianz von Jungparteien von links bis rechts deutete darauf hin, dass in
dieser Frage weniger ein parteiideologischer als vielmehr ein Generationenkonflikt
vorlag. Mitte April präsentierte das Komitee seine Argumente. Im Zentrum der Kritik
stand einerseits die als „unverhältnismässig“ angesehene Vorratsdatenspeicherung, bei
der zwar die Frist zur Aufbewahrung der Daten nicht verlängert, aber der Kreis der
Anbieter, die Daten für die Behörden bereithalten müssen, ausgeweitet wurde.
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Andererseits störten sich die BÜPF-Gegner an den Staatstrojanern, die fortan in fremde
Computersysteme eindringen und so verschlüsselte Kommunikation abhören können.
Besonders stossend sei hierbei, dass die Staatstrojaner bestehende Sicherheitslücken
ausnutzen sollen, wodurch ein „legaler Schwarzmarkt von Sicherheitslücken“ geschaffen
werde, so Norbert Bollow, Präsident der Digitalen Gesellschaft. Zum Abhören
verschlüsselter Kommunikation gebe es auch andere Mittel, betonte JGLP-Co-
Präsident Pascal Vuichard und verwies auf die Firma Skype, welche auf
Gerichtsbeschluss hin mit den Behörden kooperiere. Vonseiten der IT-Anbieter
kritisierte Jean-Marc Hensch, Geschäftsführer des Branchenverbandes Swico, die
„überrissenen Mitwirkungspflichten“, da auch kleinere Anbieter einen automatischen
Zugriff der Behörden auf ihre Systeme einrichten müssten. Im Grundsatz war sich das
Komitee einig, dass die Privatsphäre nicht auf Vorrat eingeschränkt werden solle – mit
den Worten von Juso-Präsident Fabian Molina: „Im Zweifel für die Freiheit.“ Ebenfalls
im April trat die SP nach einem entsprechenden, äusserst knappen Beschluss der
Delegiertenversammlung dem Referendumskomitee bei, allerdings gegen den
Widerstand ihres Parteipräsidenten Christian Levrat (sp, FR) und entgegen der Mehrheit
der Bundeshausfraktion, die das BÜPF im Parlament gutgeheissen hatte.
Einen Monat vor Ablauf der Referendumsfrist am 7. Juli 2016 wurde bekannt, dass die
Unterschriftensammlung bis anhin harzig verlaufen war und deshalb noch rund die
Hälfte der benötigten 50'000 Unterschriften fehlten. Daraufhin erklärte Juso-Präsident
Fabian Molina den Abbruch der offiziellen Unterschriftensammlung. Er zeigte sich
enttäuscht über die schwache Sammelleistung der bürgerlichen Jungparteien und
glaubte nicht mehr an den Erfolg des Referendums. Die Allianzpartner ihrerseits
bezeichneten den Rückzug Molinas als feige und unzuverlässig und beklagten auch das
mangelnde Engagement der Juso, welche das Unterschriften-Soll auch nicht erfüllt
hätten. Dennoch wollten sie nicht aufgeben und setzten die Unterschriftensammlung
auch ohne Beteiligung der Juso fort. Ende Juni sah es denn auch tatsächlich danach
aus, dass sich der Einsatz im Schlussspurt gelohnt hätte: Das Komitee verkündete,
55'000 Unterschriften erhalten zu haben, die lediglich noch beglaubigt werden
müssten. Nach dem Austritt der Juso habe sich ein „gewaltiger Alarmismus“
breitgemacht, der die Sammler zusätzlich anspornte, erklärte Hernani Marques vom
Chaos Computer Club. Er zeigte sich zuversichtlich, dass mindestens 51'000 gültige
Unterschriften beisammen seien und das Referendum damit zustande komme.
Wie sich am Tag des Ablaufs der Referendumsfrist herausstellte, hatte sich das Komitee
jedoch verkalkuliert. Von den gut 55'000 gesammelten Unterschriften trafen nur rund
45'000 rechtzeitig beglaubigt ein, damit sie bei der Bundeskanzlei hätten eingereicht
werden können. Damit war das Referendum im allerletzten Moment gescheitert. Für das
Komitee sei es eine „gewaltige Enttäuschung“. Schuld daran seien aber weder die
Sammlerinnen und Sammler noch die Gemeinden, sondern das Komitee selbst, das in
der Anfangsphase zu viel Zeit verloren habe, gab es in einer Mitteilung bekannt. Damit
wird das BÜPF wie von den eidgenössischen Räten verabschiedet in Kraft treten. 11

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Finanzierung politischer Kampagnen bei Wahlen und Abstimmungen ist seit langem
Thema in der Schweiz. Spätestens seit 2011, als die GRECO die Schweiz aufgrund ihrer
Intransparenz bei der Politikfinanzierung kritisiert hatte, ist das Thema gar im
internationalen Fokus. Allein, die zahlreichen inner- und ausserparlamentarischen
Forderungen verliefen bisher weitestgehend im Sand. Die SP wollte nun mit einer
Volksinitiative einen weiteren Versuch unternehmen, die Parteien zur Offenlegung ihrer
Mittel zu verpflichten. 
Konkret verlangte die eidgenössische Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der
Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)», die Mitte April 2016 von einem Bündnis
aus SP, Grünen, EVP, der BDP und der Piratenpartei lanciert wurde, dass Parteien
Spenden ab CHF 10'000 offenlegen müssen, dass im nationalen Parlament vertretene
Parteien ihre Bilanz und ihre Erfolgsrechnung ausweisen müssen, dass Komitees bei
Abstimmungen Budget, Eigenmittel und Spenden kommunizieren müssen, wenn die
investierten Kampagnenmittel CHF 100'000 übersteigen, und dass auch einzelne
Kandidierende für die nationalen Räte die Finanzen für ihre Wahlkampagnen
transparent machen müssen. Anonyme Spenden dürfen nicht angenommen werden. 
Keinen Support erhielten die Initiantinnen und Initianten von Lukas Reimann (svp, SG),
der vor einigen Jahren erfolglos ein ähnliches Anliegen lanciert hatte. Allerdings ging es
dem SVP-Politiker damals um eine Offenlegung der Einkünfte von Politikerinnen und
Politikern. Dieses Anliegen ignoriere die Initiative, weshalb sie eine «Fehlkonstruktion»
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sei und er sie nicht unterstützen könne. 12

Zwar hatten vier unterschiedliche, von Privatpersonen geführte Komitees gegen die
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative das Referendum angekündigt, sie
schafften es jedoch innerhalb der 100 Tage nicht, die nötigen Unterschriften zu
sammeln. Zu hoch war die Unterschriftenhürde 2016 auch für zwei weitere Komitees.
Die Gruppe Giardino konnte lediglich 44'603 Unterschriften gegen die
Weiterentwicklung der Armee (WEA) einreichen und auch über das Bundesgesetz
betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) wurde nicht an
der Urne entschieden, weil die Allianz aus allen Jungparteien, den Piraten, der AL und
zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen ebenfalls nur knapp über 40'000
Unterschriften dagegen sammeln konnte. 
Erfolgreicher waren die SP, die gegen die Unternehmenssteuerreform (USR III)
opponierte, und die SVP, die gegen das Energiegesetz das Referendum ergriff. Damit
wurde gegen 3.2 Prozent der 2016 vom Parlament gefällten 63 Erlasse ein Referendum
eingereicht. Dies entsprach dem Wert von 2015, als gegen 3 der 59 Erlasse ein
Referendum angestrebt worden war, wobei damals nur zwei Komitees (3.4%) die nötige
Zahl an Unterschriften innerhalb der vorgesehenen Frist einreichen konnten.

Neben den beiden bereits 2015 eingereichten Referenden – gegen das Asylgesetz und
das Nachrichtendienstgesetz –, standen 2016 auch zwei weitere, vom Parlament noch
2014 erlassene und bekämpfte Bundesbeschlüsse zur Abstimmung: die Sanierung des
Gotthard-Strassentunnels und das Fortpflanzungsmedizingesetz. Alle vier Referenden
blieben dabei erfolglos. Im Februar hiess die Stimmbevölkerung die Sanierung des
Gotthard-Tunnels gut, Anfang Juni stiessen sowohl das von der SVP bekämpfte
Asylgesetz als auch das Fortpflanzungsmedizingesetz, gegen das insbesondere die EVP
ein Veto angestrengt hatte, bei der Bevölkerung auf viel Akzeptanz. Und im September
erhielt auch das Nachrichtendienstgesetz, das von der Linken bekämpft wurde, fast
zwei Drittel aller Stimmen. 13
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Mitte Oktober reichte das Initiativbündnis aus SP, GP, EVP, BDP und Piraten die nötigen
Unterschriften für ihre eidgenössische Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der
Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» ein. Die Bundeskanzlei bestätigte 109'826
gültige Signaturen. Bei der Unterschriftensammlung hatten auch die entsprechenden
Jungparteien sowie die Jugendsession, opendata.ch und Transparency International
Schweiz mitgeholfen. 
In der Presse wurde das Ereignis unterschiedlich kommentiert. Auf der einen Seite
wurde betont, dass Demokratie Transparenz benötige und das Öffentlichkeitsprinzip
nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für politische Akteure gelten müsse.
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Wählerinnen und Wähler müssten wissen, welche
finanziellen Interessen hinter einem Abstimmungskomitee, hinter einer Partei oder
hinter einer Kandidatur stünden, um zu entscheiden, ob sie dieses Interesse auch
unterstützen möchten. Transparenz führe so auch zu mehr Vertrauen in die Politik und
in die politischen Akteure. Auf der anderen Seite wurde angemerkt, dass eine
Offenlegung von Spenden die Meinungsvielfalt beeinträchtigen könnte, da Spenden für
heikle oder moralisch stark belastete Themen kaum mehr vergeben würden, wenn man
befürchten müsste, dadurch auf einer öffentlichen Schwarzen Liste zu landen. Zudem
dürften Meinungen kaum geändert werden, wenn man wisse, wer für ein Anliegen wie
viel Geld gespendet habe. In der Praxis sei das Anliegen zudem schwierig umzusetzen.
So müssten etwa Angaben zur Kampagnenfinanzierung, damit sie für die
Meinungsbildung relevant sein könnten, noch vor dem eigentlichen Urnengang, also
während der laufenden Kampagne veröffentlicht werden. Eine Stückelung der Spende
würde zudem ein Unterlaufen der Obergrenze auf einfache Weise ermöglichen.
Gemahnt wurde zudem vor einer möglichen Entwicklung hin zu einer staatlichen
Parteienfinanzierung. Die WoZ bemängelte, dass die bürgerlichen Parteien auch mit
mehr Transparenz über mehr Geld verfügen werden, und die Weltwoche warnte davor,
dass sich «Private mit Schnüffeleien des Staates in ihren Finanzangelegenheiten
konfrontiert» sehen würden, wenn die Initiative an der Urne Erfolg hätte. 
Auch die Grundsatzfrage, ob der Einsatz von Geld überhaupt hilft, Wahlen oder
Abstimmungen zu gewinnen, wurde in der Presse gestellt. Die meisten Expertinnen und
Experten zeigten sich einig, dass Geld lediglich bei knappen Wahl- und
Abstimmungsausgängen eine Wirkung haben könnte, dass der Einfluss von
Kampagnenmitteln auf die Meinungsbildung aber letztlich wohl gering sei, wobei das
Budget bei Wahlen wahrscheinlich eine etwas grössere Rolle spiele als bei
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Abstimmungen und aufwändige Kampagnen dort durchaus eine mobilisierende Wirkung
entfalten könnten. 14

Ende August 2018 legte der Bundesrat seine Botschaft zur eidgenössischen
Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-
Initiative)» vor. Obwohl Umfragen verschiedentlich gezeigt hatten, dass das Anliegen
bei der Bevölkerung auf Sympathie stösst und die Juso mit zwei inhaltlich ähnlich
gerichteten kantonalen Initiativen in den Kantonen Schwyz und Freiburg Erfolg gehabt
hatte – was in der Presse als «Sensation» bezeichnet worden war, weil in beiden
Kantonen sowohl Regierung als auch Parlament das Begehren abgelehnt hatten –,
empfahl der Bundesrat die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Er
argumentierte dabei ähnlich wie bei seinen Antworten auf die Kritik der GRECO an der
Intransparenz der Politikfinanzierung in der Schweiz, dass nämlich Regeln zur
Offenlegung von Parteispenden nicht mit dem politischen System der Schweiz
vereinbar seien. Sie seien zudem auch deshalb nicht nötig, weil erstens die
verschiedenen Institutionen der Machtteilung – Föderalismus, direkte Demokratie,
Kollegialregierung, Milizsystem – verhinderten, dass Parteien einen zu grossen Einfluss
ausüben könnten und zweitens Zweifel bestünden, dass Geld bei Abstimmungs- und
Wahlkampagnen überhaupt eine entscheidende Rolle spiele. Der Bundesrat warnte
zudem davor, dass die Regelungen hohe Kosten verursachen würden, da die
Überprüfung und die Durchsetzung der Regeln wirksame Kontrollen benötigten. Die von
der Initiative vorgesehenen Regelungen könnten zudem sehr einfach unterlaufen
werden. In den Medien wurde auch die Rolle von Justizministerin Simonetta
Sommaruga diskutiert, die die bundesrätliche Haltung in der Öffentlichkeit vertreten
musste. Es stehe ihr ein unangenehmer Abstimmungskampf bevor, da die Partei der
Magistratin für die Initiative kämpfe. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.08.2018
MARC BÜHLMANN

Damit die Absicht des Bundesrats, E-Voting in den ordentlichen Betrieb zu überführen,
umgesetzt werden konnte, musste das Bundesgesetz über die politischen Rechte
angepasst werden. Die Teilrevision wurde Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben
und soll auch «Gelegenheit für eine politische Debatte auf eidgenössischer Ebene zum
Thema E-Voting» bieten, so der Bericht weiter. 
Eine Gruppe aus wissenschaftlichen Expertinnen und Experten sei zum Schluss gelangt,
dass der elektronische Kanal sicher und vertrauenswürdig angeboten werden könne, so
die Einleitung des erläuternden Berichts dazu. Die Revision sah vor, dass die
individuelle digitale Stimmabgabe neu mittels eines durch den Bund zertifizierten
elektronischen Systems erfolgen können solle. Angestrebt wird dabei eine barrierefreie
Stimmabgabe. Geregelt werden in dem Gesetz auch die Anforderungen an dieses
System selber: Dessen Quellcode muss offengelegt werden und transparent sein, damit
er verifizierbar ist, aber trotzdem das Stimmgeheimnis gewahrt bleibt; der Bund
zertifiziert das System und die Kantone müssen laufend Risikoeinschätzungen
durchführen. In einem im Vergleich zum aktuellen Versuchsbetrieb einfacheren
Verfahren soll der Bund die Bewilligung erteilen, wenn ein Kanton E-Voting einführen
will – die Kantone blieben jedoch frei, E-Voting einzuführen oder nicht. Jene Kantone,
die E-Voting als ordentlichen Stimmkanal einführten, könnten Anmeldungen von
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vorsehen, die an einer digitalen Stimmabgabe
interessiert sind, und diesen dann die notwendigen Unterlagen zustellen – idealerweise
ebenfalls elektronisch. 

Mitte Juni 2019 lagen die Antworten der Vernehmlassung vor – in der Tat war die
Vorlage zuvor ziemlich heftig debattiert worden. In den Medien war bereits Anfang Mai
berichtet worden, dass die Vorlage auf breite Kritik gestossen und insbesondere die
Sicherheit als noch ungenügend beurteilt worden sei. Der Ergebnisbericht der
Bundeskanzlei ging neben den Antworten auch auf die «Ereignisse während des
Vernehmlassungsverfahrens» ein, welche die Antworten wohl mitentscheidend
beeinflusst hatten: In einem Intrusionstest war gezeigt worden, dass das E-Voting-
System der Post, das neben dem System des Kantons Genf angewendet wurde,
gravierende Sicherheitsmängel aufwies. 
Zwar sprach sich eine grosse Mehrheit der 52 von insgesamt 64 Stellungnehmenden
ganz grundsätzlich für digitales Abstimmen und Wählen aus, weil E-Voting insbesondere
auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern sowie Menschen mit
Behinderungen zugute kommen kann. Die Vorlage selber fand aber nur eine knappe
Unterstützung bei 37 Antwortenden. Darunter fanden sich 19 Kantone, die KdK, der
Städteverband, der Gemeindeverband, Behindertenverbände, die
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Auslandschweizerorganisation und die Post, aber keine der 10 antwortenden Parteien.
Immerhin E-Voting-freundlich zeigten sich unter diesen die BDP, die CVP, die EVP, die
FDP, die GLP, die GP und die SP. Sie bemängelten aber, wie auch die Kantone Genf, St.
Gallen, Solothurn und Wallis und etwa Economiesuisse unter den Organisationen, dass
der Zeitpunkt einer Umsetzung in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen sehr schlecht
gewählt sei. Es sei besser, den Versuchsbetrieb weiterzuführen. Angeregt wurde zudem,
dass ein E-Voting-System in staatlicher Hand liegen müsse, etwa vom Kanton Genf, der
GP, der SP und der EVP.
Die 12 Antworten, die sich nicht nur gegen die Vorlage, sondern ganz grundsätzlich
gegen eine Einführung von E-Voting aussprachen, stammten von den Kantonen
Nidwalden, Schwyz und Waadt, von der SVP, der AL Bern und der Piratenpartei sowie
verschiedenen IT-Organisationen, etwa auch dem Komitee der Initiative «für ein E-
Voting-Moratorium». Diese Stellungnehmenden zeigten sich sehr skeptisch dazu, dass
E-Voting jemals die notwendige Sicherheit aufweisen könnte, mit der das zentrale
Vertrauen in die direkte Demokratie nicht gefährdet werde. Darüber hinaus kritisierten
sie, dass E-Voting-Systeme, also «hoheitliche Zuständigkeiten», von Dritten angeboten
werden dürfen. Falls dies so bleibe, müsse mindestens die momentan fehlende
Konkurrenzsituation von privaten Systemanbietenden geändert werden, weil Monopole
zulasten der Sicherheit gingen. Es bestehe kein Handlungsbedarf, fand gar die SVP und
der Nutzen sei in Anbetracht des hohen Sicherheitsrisikos viel zu gering. Es sei besser,
die briefliche Stimmabgabe punktuell zu verbessern – etwa im Hinblick auf mögliche
Erleichterungen für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, so die SVP.

Obwohl seit 2004 in insgesamt 15 Kantonen mehr als 300 Tests erfolgreich
durchgeführt worden seien, sei der Bundesrat auch aufgrund der kritischen Antworten
aus der Vernehmlassung und angesichts der «Entwicklungen der vergangenen Monate»
zum Schluss gekommen, «auf die Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den
ordentlichen Betrieb zu verzichten», erklärte er in einer Medienmitteilung im
darauffolgenden Juni 2019. Vielmehr habe er die Bundeskanzlei beauftragt, ein Konzept
für eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zu erstellen. Dieser «Marschhalt» wurde
in den Medien virulent diskutiert, aber überwiegend begrüsst. 16

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Die Diskussionen um die kantonalen Wahlverfahren flauten auch 2014 nicht ab.
Während der Bundesrat dem reinen Majorzverfahren eher skeptisch gegenübersteht,
ist das Bundesgericht kulanter und lässt sowohl das Majorz- wie auch das
Proporzverfahren zu. Bei letzterem darf aber kein zu hohes Quorum gelten. Ein Sitz
sollte – so das höchste Gericht – mit einem Stimmenanteil von maximal 10% erzielt
werden können. Dies ist abhängig von der Grösse der einzelnen Wahlkreise. Ziemlich
vehement verlief die Debatte im Kanton Schwyz. 2013 hatte das Bundesgericht das neue
Schwyzer Wahlrecht – ein Mischverfahren aus Proporz und Majorz – aufgrund der zu
hohen Quoren als nicht konform beurteilt und der Nationalrat hatte die Erwahrung der
Kantonsverfassung, bzw. des Teils mit dem Wahlrecht abgelehnt. In der teilweise sehr
emotional geführten Debatte wehrte sich die SVP gegen den „schleichenden
Staatsstreich“ des Bundesgerichtes, gegen dessen Einmischung man sich zur Wehr
setzen wolle. Entsprechend machte sich die Volkspartei mit Hilfe einer Initiative zur
Einführung des Majorzes für eine einphasige Mehrheitswahl stark. Die anderen Parteien,
die sich im kantonalen Parlament unterstützt von der Regierung durchzusetzen
vermochten, bevorzugten hingegen den so genannten, bereits von den
Nachbarkantonen Zug und Nidwalden eingeführten "doppelten Pukelsheim". Das
Doppeltproporzverfahren, das in einem ersten Schritt die Mandate den Parteien über
den ganzen Kanton hinweg zuteilt und in einem zweiten Schritt die Sitze auf die
einzelnen Gemeinden verteilt, sichere eine repräsentative Abbildung aller politischen
Kräfte des Kantons im Parlament. Zu reden gab nicht nur die Opposition der SVP gegen
„deutsche Professoren, die sich nicht in urschweizerische Angelegenheiten
einzumischen hätten" – Friedrich Pukelsheim ist ein deutscher Mathematiker – sondern
auch die Höhe eines Quorums, das bei diesem Verfahren verhindern soll, dass zu viele
Kleinstparteien Erfolg haben. Als Kompromissvorschlag obsiegte schliesslich eine 1-
Prozent-Hürde. Das letzte Wort wird die Schwyzer Stimmbürgerschaft im März 2015
haben. Im Kanton Zug reichte die Piratenpartei gegen die hier beschlossene 3-Prozent-
Hürde eine Beschwerde ein. Die Zuger Stimmbevölkerung hatte bereits 2013 mit
grossem Mehr den doppelten Pukelsheim eingeführt. Allerdings forderte der Zuger
Regierungsrat in einer Standesinitiative die „Wiederherstellung der Souveränität der
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Kantone in Wahlfragen“. Im Juli doppelte der Kanton Uri mit einer Standesinitiative
nach, die ebenfalls Souveränität der Kantone bei Wahlfragen als verfassungsgrundsatz
forderte. Beide Kantonsbegehren, die 2014 im Parlament noch nicht behandelt wurden,
waren eine deutliche Spitze gegen die Einmischung des Bundesgerichtes. Dieses wies
die Beschwerde der Piraten im Dezember ab. Damit wurde auch eine im September
2014 eingereicht Beschwerde der Zürcher Piratenpartei gegen die 5-Prozent-Hürde bei
den kantonalen Wahlen in Zürich obsolet. Auch im Kanton Uri läuft die Diskussion um
ein neues Wahlverfahren und auch im Urkanton ist der Unmut gegen die Bevormundung
gross. Im Kanton Graubünden fanden die Wahlen 2014 zwar noch nach dem reinen
Majorzverfahren statt – neben Graubünden nur noch in den beiden Appenzell Usanz –
dagegen machte sich allerdings Widerstand breit. 33 Stimmberechtigte – darunter auch
ehemalige Grossräte – reichten unmittelbar nach den Wahlen Beschwerde ein, da die
Stimmkraftgleichheit in den krass unterschiedlich grossen 39 Wahlkreisen verletzt sei.
Freilich haben sich die Bündner Stimmberechtigten zwischen 1927 und 2013 nicht
weniger als acht Mal gegen die Einführung eines Proporzverfahrens gewehrt, ähnlich
wie die Stimmberechtigten im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wo die Idee eines
proportionalen Verfahrens zwischen 1920 und 2008 sechs Mal an der Urne
abgeschmettert worden war. Hängig ist hier allerdings eine 2011 eingereichte
Beschwerde gegen das Majorzverfahren. Zudem hiess die Ausserrhoder
Stimmbevölkerung im November 2014 mit einer grossen Mehrheit von 79.8% Ja-
Stimmenanteil eine Reform der Sitzverteilung gut, mit der die Stimmkraftgleichheit
verbessert werden soll. Weil jede der 20 Gemeinden bisher fix einen Sitz im 65-köpfgen
Kantonsrat hatte und die restlichen 45 Sitze dann nach Einwohnerzahl verteilt wurden,
waren die rund 60% der Bevölkerung, die in den fünf grössten Gemeinden wohnen, mit
lediglich 31 Sitzen (also nur zu 48%) im Kantonsparlament vertreten. Mit der
gutgeheissenen Reform wird die Vorverteilung des einen Sitzes aufgehoben und die
Sitzverteilung im Divisorverfahren vorgenommen, wobei allerdings auch
Kleinstgemeinden mindestens einen Sitz erhalten sollen. Dies hat zur Folge, dass die
grossen Gemeinden mehr Sitze erhalten – allen voran Herisau, das neu 18 statt wie
bisher 14 Abgeordnete stellt. Noch nie zur Debatte stand das Wahlverfahren im Kanton
Appenzell Innerrhoden. 17

Im Kanton Zürich wurden Mitte April die Gesamterneuerungswahlen 2015 bereits zum
dritten Mal nach dem Doppelproporzverfahren (doppelter Pukelsheim) durchgeführt.
Dieses Wahlverfahren, bei dem zuerst berechnet wird, wie viele Sitze einer Partei im
gesamten Kanton zustehen (Oberzuteilung), und anschliessend die Sitzgewinne den
Wahlkreisen zugeordnet werden (Unterzuteilung), wirkt sich auf das Verhalten der
Parteien aus. Listenverbindungen werden hier obsolet und im Prinzip haben auch
kleinere Parteien bessere Chancen, einen Sitz zu erobern. Damit es nicht zu einer zu
starken Fraktionalisierung kommt, wird der doppelte Pukelsheim im Kanton Zürich mit
einer Wahlhürde von 5 Prozent kombiniert: In mindestens einem Wahlkreis muss eine
Partei also wenigstens 5 Prozent der dortigen Wählerschaft von sich überzeugen
können, um an der Sitzverteilung teilnehmen zu können. 
Das neue Verfahren hatte bereits bei seiner ersten Anwendung 2007 eine massive
Reduktion der antretenden Listen von 47 (im Jahr 2003) auf elf (im Jahr 2007) zur Folge
gehabt. Im aktuellen Wahljahr 2015 nahm diese Zahl wieder ein wenig zu: Insgesamt
standen 13 Listen zur Wahl, auf denen 1734 Kandidierende aufgeführt waren (2003: 1968
Kandidierende; 2007: 1641 Kandidierende; 2011: 1720 Kandidierende). Mit vollen Listen
in allen 18 Wahlkreisen und ergo 180 Kandidierenden traten die FDP, die SP, die SVP
sowie die GLP an; bei der EVP und den Grünen fehlte jeweils ein Kandidat für eine volle
Liste. Auch die CVP (173 Kandidierende), die Alternative Liste (170 Kandidierende) und
die EDU (158 Kandidierende) traten in allen Wahlkreisen an, während die BDP (85
Kandidierende) und die Piraten (59 Kandidierende) nicht in jedem Wahlkreis Personal
rekrutieren konnten. Lediglich in einem Wahlkreis traten die Juso (7 Kandidierende im
Bezirk Uster) und die «Integrale Politik» (IP ZH) (4 Kandidierende im Bezirk Affoltern) an.
Weil keine Listenverbindungen möglich sind, war das Engagement der Juso von der
Mutterpartei nicht gerne gesehen, da die Jungpartei die SP so Stimmen kosten könnte.
Die IP ZH, ein Ableger der 2007 gegründeten IP Schweiz trat zum ersten Mal an, konnte
aber kaum mit einem Überspringen der 5-Prozent-Hürde rechnen. Im Gegensatz zu
2011 traten die SD – wie bereits in Basel-Landschaft – nicht mehr zu den Wahlen an;
man wolle sich nach dem Debakel bei den lokalen Wahlen 2014 neu orientieren, gab
Kantonalpräsident Andreas Stahel zu Protokoll. 
Insgesamt traten 159 der 180 Bisherigen wieder an, wesentlich mehr als in bisherigen
Jahren. Dies war freilich auch auf den Umstand zurückzuführen, dass mehr als ein
Viertel der 2011 gewählten Abgeordneten während der Legislatur zurückgetreten waren.
Der Frauenanteil unter den Kandidierenden lag bei 36 Prozent (2011: 34%), wobei bei
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Links-Grün überdurchschnittlich und bei Rechts-Bürgerlich unterdurchschnittlich viele
Frauen kandidierten. Das Durchschnittsalter der Kandidierenden betrug 46 Jahre. 
Die stärkste Partei im Zürcher Kantonsrat, die SVP (54 Sitze), hatte 2011 zum zweiten Mal
in Folge bei den Kantonsratswahlen eine Niederlage einstecken müssen. Auch bei den
nachfolgenden nationalen Wahlen hatte man ein Nationalratsmandat verloren und war
ebenso bei der Ausmarchung um den Ständerat unterlegen. Zudem hatte die
Volkspartei bei kantonalen Abstimmungen häufig Niederlagen über sich ergehen lassen
müssen. Vor den anstehenden Wahlen 2015 zeigte man sich deshalb auffallend bemüht,
die bürgerlichen Partner bei den Regierungsratswahlen nicht zu brüskieren, was
allerdings nicht gänzlich gelang: Weil einzelne FDP-Exponenten auch die
Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten von SP und GP unterstützten, verglich
der SVP-Kantonspräsident Alfred Heer die FDP mit einem Pudding, der einmal nach
links, einmal nach rechts neige.  
Erklärtes Ziel der SP, die mit ihren Anliegen im Rat jeweils nur dann durchkam, wenn sie
Kompromisse hin zur Mitte eingehen konnte, war eine Steigerung des Wähleranteils um
zwei Prozentpunkte und eine damit verbundene Verstärkung der momentan 35-
köpfigen Fraktion. Die FDP (23 Sitze) befand sich im Aufwind; sie hatte nicht nur bei
den Kommunalwahlen 2014 zulegen können, sondern mit Filippo Leutenegger auch den
zweiten Sitz in der Zürcher Stadtregierung zurückerobert. Zum Mindestziel wurde
deshalb der Gewinn von drei Sitzen erklärt, womit man allerdings nur die Hälfte der
Verluste von 2011 wettgemacht hätte.
Die Grünen hatten 2011 mit der Wahl von Martin Graf in die Regierung einen Erfolg
gefeiert. Damals hatte man die Sitzzahl im Parlament (19 Sitze) mit einem leichten
Wählerzuwachs halten können. Dank dem Erfolg mit der kantonalen Kulturlandinitiative
erhoffte sich die GP auch bei den kantonalen Wahlen 2015 Aufwind. Die Grünen wollten
mindestens zwei weitere Mandate erringen und die viertstärkste Partei im Kanton
bleiben. Die GLP (19 Sitze) hatte kurz vor den Zürcher Wahlen mit dem überdeutlichen
Nein zu ihrer nationalen Initiative «Energie statt Mehrwert besteuern» eine herbe
Niederlage einstecken müssen. Es blieb abzuwarten, ob dies auf die kantonale
Wählerschaft abfärben würde. Die CVP (9 Sitze) hatte Ende März von sich reden
gemacht, als die Kandidatur des im Wahlkreis 3 (Stadtkreise 4 und 5) antretenden
Friedrich Studer für ungültig erklärt werden musste, weil der Präsident der CVP der
beiden Stadtkreise gar nicht mehr im Kanton Zürich wohnhaft war und so eine
Bedingung für seine Wählbarkeit verletzte. Zwar habe die CVP in diesem Wahlkreis
ohnehin keine Chance und die Listenstimmen würden trotzdem mitgezählt, die Sache
sei aber unschön, so der CVP-Stadtpräsident Markus Hungerbühler. Studer war aus
persönlichen Gründen in den Kanton Solothurn umgezogen. 
Für die kleineren Parteien war das Überspringen der 5-Prozent-Hürde vordringlichstes
Ziel. Die EDU (5 Sitze) hatte dies 2007 und 2011 jeweils nur in einem Wahlkreis geschafft.
In Hinwil schien die Partei allerdings über eine relativ treue Wählerschaft zu verfügen.
Auch die EVP (7 Sitze) hatte damals über Gebühr zittern müssen. Da sich die EDU und
die EVP in den gleichen Wahlkreisen die christlichen Stimmen abspenstig machten,
drohte für beide Ungemach. Wenig Sorgen über die Wahlhürde musste sich die
Alternative Liste (AL) machen, da sie im Wahlkreis 3 – also in den Stadtkreisen 4 und 5 –
jeweils sehr stark abschneidet. In der Regel lag die AL hier jeweils gar noch vor der SVP
und der FDP. Entsprechend strebte die Linkspartei Fraktionsstärke an. Zu den drei
bisherigen Sitzen, unter anderem gehalten von Markus Bischoff, der auch für die
Regierungsratswahlen antrat, sollten also noch mindestens zwei weitere hinzu kommen.
Zittern musste hingegen die BDP, die ihre Kandidierenden auf einige Wahlkreise
konzentrierte. Vor vier Jahren noch hatte sie ihre sechs Sitze dank mehr als 5 Prozent
Wähleranteil in drei Wahlkreisen geschafft. Kaum Chancen konnten sich die Piraten und
die IP ausrechnen. Das Scheitern an der 5 Prozent-Hürde könnte mitunter zu
dramatischeren Sitzverschiebungen führen als leichte Wählerverschiebungen zwischen
den arrivierten Parteien.
In den Medien wurde der Wahlkampf insgesamt als lau bezeichnet, zumal kaum medial
verwertbare Skandale oder personalisierte Ereignisse, sondern insbesondere sachliche,
aber vermutlich nur wenig mobilisierende Podiumsdiskussionen im Zentrum standen.
Zu reden gab immerhin – auch das scheint ein Dauerbrenner kantonaler
Wahlkampagnen zu sein – die Plakatierung, die von den verschiedenen Gemeinden mit
unterschiedlichen juristischen Grundlagen sehr uneinheitlich bewilligt oder eben nicht
bewilligt wurde. Für Gesprächsstoff sorgte auch ein Plakat der SVP, das Bundesrätin
Simonetta Sommaruga zeigte, die von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
einen Begrüssungskuss erhielt. Das Plakat war mit dem Slogan «Wähle lieber SVP»
versehen. Zu reden gab der Umstand, dass die SVP den Schnappschuss ohne Erlaubnis
der Abgebildeten als Wahlwerbung verwendete, was rechtlich nicht zulässig ist. Weil die
Magistratin das Plakat aber weder kommentieren noch juristisch dagegen vorgehen
wollte, liess man die SVP gewähren.
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Als grosse Siegerin der Zürcher Kantonsratswahlen 2015 ging die FDP hervor. Der
Freisinn konnte um ganze acht Mandate und 4.4 Prozentpunkte an Wählerstärke
zulegen (neu: 31 Sitze; 17.3% Wähleranteil). Dieses «triumphale Comeback» nach
«jahrzehntelangem Niedergang» – so der Tages-Anzeiger – verhalf dem Bürgerblock zur
absoluten Mehrheit, weil sowohl die SVP (54 Sitze) als auch die CVP (9 Sitze) ihren
Besitzstand wahren konnten: Beide legten leicht an Wähleranteil zu (SVP +0.4
Prozentpunkte; CVP +0.1 Prozentpunkte). Für rechtsbürgerliche Anliegen ist allenfalls
nicht einmal die CVP nötig, da auch die EDU ihre 5 Sitze zu verteidigen wusste
(Wähleranteil: 2.7%; +0.1 Prozentpunkte). Zu den Gewinnerinnen durfte sich aber auch
die Linke zählen. Die SP holte mit einem Wähleranteil von 19.7 Prozent (+0.4
Prozentpunkte) einen zusätzlichen Sitz (neu: 36 Sitze) und die AL konnte gar zwei
zusätzliche Mandate für sich verbuchen und kommt nun auf 5 Sitze. Sie weiss neu 3
Prozent der Zürcher Wahlberechtigten hinter sich (+1.4 Prozentpunkte); in den
Stadtkreisen 4 und 5 sind es gar 17.7 Prozent. Die Gewinne der FDP und der Linken
gingen unter anderem auf Kosten der Mitte. Zwar konnte die EVP ihren Wähleranteil um
0.5 Prozentpunkte auf 4.3 Prozent steigern und damit einen Sitz gewinnen, die GLP und
die BDP mussten aber Federn lassen. Die BDP verlor einen Sitz (neu: 5 Sitze) und
verfügte nur noch über 2.6 Prozent Wähleranteil (-0.9 Prozentpunkte). Schlimmer
erging es der GLP, die 5 Sitzverluste verschmerzen musste (neu: 14 Sitze). Mit 7.6
Prozent Wähleranteil (-2.6 Prozentpunkte) überholten die Grünliberalen aber gar noch
die Grünen, für die die kantonalen Wahlen zum eigentlichen Debakel verkamen. Sie
verloren nicht nur ihren Sitz bei den Regierungsratswahlen, sondern mussten auch im
Parlament 6 Sitze räumen (neu: 13 Sitze). Der Verlust von 3.4 Prozentpunkten, der noch
einen Wähleranteil von 7.2 Prozent bedeutete, liess das Lager mit den grünen Anliegen
(GP und GLP) um einen Viertel schrumpfen. Für die Piraten, die Juso und die IP waren
die Hürden zu hoch. Insgesamt 15 wiederkandidierende Kantonsratsmitglieder wurden
abgewählt.
Wie schon bei den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft und im Kanton Luzern verfügte
der Bürgerblock aus SVP, FDP und CVP damit auch im Kanton Zürich wieder über eine
komfortable Mehrheit im Parlament. Dies sei der erfolgreichen bürgerlichen Wahlallianz
«Top 5» zu verdanken, kommentierten bürgerliche Kreise. Der Fraktionschef der SP,
Markus Späth, gab allerdings in einem Interview zu Protokoll, dass die FDP und nicht die
Bürgerlichen gewonnen hätten. Er hoffe, die FDP werde jetzt wieder ein wenig
selbständiger und unabhängiger von der SVP und dass sich dies dann in bildungs-,
sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen bemerkbar mache. Die Wählerinnen und
Wähler seien der grünen Anliegen überdrüssig und hätten «gemerkt, dass das nur
kostet und nichts bringt», erklärte hingegen SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein am Tag
danach. Eine andere Interpretation lieferte indes CVP-Fraktionschef Philipp Kutter:
Umweltanliegen seien kein Alleinstellungsmerkmal der grünen Parteien, die
Energiewende beispielsweise sei breit abgestützt. 
Die Niederlage der grünen Kräfte wurde in den Medien auch als Korrektur interpretiert,
nachdem diese vor vier Jahren stark vom Reaktorunfall in Fukushima profitiert hätten.
Eine Analyse der Wählerverschiebungen infolge einer Nachwahlbefragung zeigte in der
Tat, dass zahlreiche Wählerinnen und Wähler der GLP und der GP aus dem Wahljahr
2011 im aktuellen Wahljahr der Urne ferngeblieben waren. Zudem hatte die GP viele
Anhängerinnen an die SP und die AL verloren, während zahlreiche Wählerinnen und
Wähler der GLP zur FDP abgewandert zu sein schienen. Der Frauenanteil im Zürcher
Parlament nahm von 33.3 auf 33.9 Prozent nur leicht zu. Zu reden gab nach den Wahlen
vor allem die historisch tiefe Wahlbeteiligung von 32.7 Prozent (2011: 38.2%). Erklärt
wurde diese mit einer Entfremdung von der kantonalen Politik. Die lokale Verwurzelung
nehme durch Arbeitsmobilität und Anonymisierung ab, was mit einem sinkenden
Interesse an kantonaler Politik und eben auch einer abnehmenden
Partizipationsbereitschaft einhergehe. 18
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Eidgenössische Wahlen

Die EVP präsentierte ihre Wahlziele auf einer A4-Seite auf welcher Religionsfreiheit, ein
Ende der „Familienstrafe“ (in Steuersachen), Schuldenabbau, ein Stopp des
Krankenkassenprämienwachstums und des Energieverbrauchs gefordert wurden.
Darüber hinaus wollte sich die EVP für die Halbierung der weltweiten Armut einsetzen.
Ziel der CSP war die Verteidigung ihres Sitzes. Sie trat mit Marie-Thérèse Weber-Gobet
(FR) an, die 2010 für Hugo Fasel nachgerutscht war. In den Kantonen Genf und Waadt
trat das Mouvement Citoyens Romand (MCR) an, eine in Genf gegründete Bewegung
(Mouvement Citoyens Genevois) die sich mit scharfen Protesten gegen Grenzgänger
nicht nur einen Namen gemacht hatte, sondern bei den kantonalen und kommunalen
Genfer Wahlen auch viele Stimmen auf sich vereinen konnte. Neben dem
Grenzgängerthema machte das MCR in Genf auch mit Aktionen gegen Krankenkassen
von sich reden. Trotz erfolgloser Teilnahme an den Wahlen von 2007 wurden die
Chancen des MCR für 2011 als intakt betrachtet. Die Alternative Linke wollte sich für
eine radikale Änderung der Gesellschaft auf antikapitalistischer, ökosozialistischer,
demokratischer und feministischer Basis einsetzten und präsentierte Leitplanken für
die Umsetzung dieser Idee. Schwerpunkte des Aktionsprogramms der EDU waren unter
anderem die Glaubensfreiheit (inkl. Durchsetzung des Minarettverbots), Lebensschutz
(gegen Abtreibung und gegen Sterbehilfe) und Familienpolitik (private statt staatliche
Betreuung). Die Lega versprach sich einzusetzen gegen Missbräuche im Asylwesen, bei
der Einwanderung und bei den Sozialversicherungen. Zudem solle das Bankgeheimnis
geschützt bleiben. Die Sozial-Liberale Bewegung (SLB) war nach dem Ausschluss von
Ricardo Lumengo aus der SP gegründet worden. Seit Sommer 2011 hatte diese Partei
also einen Nationalratssitz inne und durfte deshalb in der Wahlbroschüre des Bundes
Werbung für sich machen. Sie schrieb sich dort nachhaltige Energie, respektvolle
Migration und bezahlbare Gesundheit auf ihre Fahnen. In sieben Kantonen (GE, BE, ZH,
FR, BS, AG, VD) trat auch die Piratenpartei an, die auf einen Berliner-Effekt hoffte. Die
2006 in Schweden gegründete Bewegung hatte in der deutschen Hauptstadt bei den
Wahlen ins Landesparlament im September 2011 auf Anhieb 15 Sitze gewonnen. Die
monothematische Partei mit liberaler Ausrichtung setzt sich für Transparenz und
Zensurverbote im Internet ein. 19

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

En 2012, l’Union des étudiant-e-s suisses (UNES) a mené à bien la récolte de signatures
pour L’initiative sur les bourses d’études. L’objectif clair de l’initiative est la remise en
question de l’article 66 de la Constitution fédérale. Ainsi, alors que l’article 66 stipule
que les aides à la formation pour les étudiants dépendent principalement du canton
dans lequel ils vivent, l’initiative sur les bourses d’études souhaitait transformer cette
compétence cantonale en une compétence fédérale. En outre, les bourses d’études
devraient garantir un niveau de vie minimal. Validée, l’initiative a été soumise au peuple
en juin 2015. Le Conseil fédéral, conscient des enjeux, mais en désaccord avec les
solutions proposées, a présenté un contre-projet indirect. Cette alternative prend la
forme d’une révision complète de la Loi sur les aides à la formation. Au final, et à la
suite de nombreux débats, la Chambre des cantons ainsi que la Chambre du peuple ont
toutes les deux apporté leur soutien au contre-projet indirect du Conseil fédéral. C’est
finalement les urnes, après une campagne animée, qui ont livré la sentence finale pour
l’initiative sur les bourses d’étude. 
Tout d’abord, du côté de l’administration fédérale, opposée à l’initiative, le conseiller
fédéral Schneider-Ammann ainsi que le chef de la Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction publique Christoph Eymann (BS, ldp) se sont exprimés, à
plusieurs reprises, contre l’initiative. Les deux principaux arguments avancés prenaient
la forme d’une hausse des coûts pour la formation qui serait probablement répercutée
sur d’autres postes du budget de la formation et prétériterait ainsi la qualité de la
formation helvétique, et d’une réduction à néant des efforts d’harmonisation engagés
par voie de concordat en 2009. Alors que plusieurs partis de droite se sont exprimés
contre l’initiative, le PLR a probablement été le plus virulent dans sa campagne. En
effet, le PLR a volontairement orienté le débat vers les universitaires et parlé de salaire
minimum pour étudiants, afin de disqualifier l’initiative. 
De son côté, l’UNES a pu compter sur le soutien du Parti socialiste, des verts, des
Pirates, des académies des sciences ainsi que des professeurs universitaires. Dans la

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN
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ligne de son initiative, l’UNES a répliqué aux arguments du conseiller fédéral en
soulignant que le contre-projet indirect ne permettait pas de couvrir «les besoins réels
en volume de bourses d’études». De plus, l’UNES a basé sa campagne principalement
sur l’idée d’égalité des chances. En effet, selon les partisans de l’initiative, les disparités
au niveau cantonal seraient injustifiables. Alors que les critères diffèrent d’un canton à
l’autre, que les montants varient du simple au triple, l’UNES estime de tels écarts
infondés. 
Finalement, l’initiative a été rejetée par la totalité des cantons et par 72,5% de la
population.
Il est désormais temps de jeter un bref coup d’œil à l’analyse VOX de la votation sur les
bourses d’études. Selon l’analyse, la votation, ainsi que la campagne, a principalement
été marquée par une opposition gauche-droite. Néanmoins, le conflit idéologique ne
s’est pas forcément répercuté sur les choix de votes. En effet, dans le cas du parti
socialiste, le taux d’approbation n’a pas dépassé les 51%.  Ensuite, en ce qui concerne
le débat relatif à la répartition actuelle des bourses, une nette majorité des votants,
qu’ils aient voté pour ou contre, estime que le système actuel des bourses est
problématique. Ainsi, étant donné les résultats, il est évident que la principale raison du
rejet de l’initiative se situe dans le fait que le peuple a estimé que la réponse donné par
l’UNES à ce problème n’était pas adéquate. L’autre argument qui a fait pencher la
balance en faveur du non se place au niveau du conflit entre fédéralisme et
centralisme. Le transfert de compétences proposé, du niveau cantonal au niveau
fédéral, n’a pas été jugé optimal. Étant donné que la question de la formation symbolise
l’un des derniers flambeaux de la responsabilité cantonale, les votants n’ont pas
souhaités éteindre la flamme.
Au final, malgré le refus à une large majorité de l’initiative par le peuple, l’UNES a estimé
que le combat n’aura pas été vain. En effet, le thème de l’accès aux études et de
l’égalité des chances n’aura jamais été aussi présent dans la presse et dans les débats
quotidiens. 20

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Zu Beginn des Berichtjahres wurde europaweit gegen das Urheberrechtsabkommen
Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) demonstriert. Das Acta-Abkommen wurde
von 38 Industriestaaten – darunter auch die Schweiz – ausgehandelt und hat zum Ziel,
das Urheberrecht auf nationaler Ebene besser durchzusetzen. Damit trägt das
Abkommen den Interessen der Musik- und Filmindustrie Rechnung, welche die illegalen
Downloads bekämpfen will. Gegen das Abkommen mobilisierten vor allem die
Piratenparteien, das Hackerkollektiv Anonymous und verschiedene
Menschenrechtsorganisationen, welche die Meinungsfreiheit durch das Abkommen
gefährdet sahen. In einer Mitteilung forderte die Aussenpolitische Kommission des
Nationalrates den Bundesrat auf, mit der Unterzeichnung des Abkommens zu warten,
bis der EuGH einen Grundsatzentscheid getroffen habe. 21

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 15.02.2012
MÄDER PETRA

Medien

Radio und Fernsehen

Nach einer im Vorjahr durchgeführten Vernehmlassung präsentierte die
Landesregierung dem Parlament im Mai des aktuellen Jahres eine Botschaft zur
Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG). Der Bundesrat
optierte gemäss Auftrag des Parlaments und in Erfüllung einer Motion der Kommission
für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-NR) für eine generelle
Abgabepflicht für Radio und Fernsehen, welche die in der Vergangenheit mehrfach in
Kritik geratene, geräteabhängige Billag-Empfangsgebühr ablösen soll. Trotz Kritik von
einigen gewichtigen Vernehmlassern hielt der Bundesrat somit an dem in seiner
ursprünglichen Vorlage enthaltenen Vorschlag fest, kaum Möglichkeiten zur
Abgabebefreiung vorzusehen. Für ein „Opting out“ für Personen mit bewusstem
Verzicht auf Radio- und Fernsehkonsum hatten sich in der Vernehmlassung unter
anderem die Piratenpartei, Economiesuisse und mit dem Aargau, Genf und Schwyz drei
Kantone ausgesprochen. Die Mehrheit der Vernehmlasser, darunter alle Kantone mit
Ausnahme des Kantons Zürich sowie unter anderem die WEKO, Billag und die
stellungnehmenden Parteien ohne die SVP und die FDP, hatte sich jedoch im Grunde
hinter einen Systemwechsel gestellt und den Entwurf begrüsst. Von der neuen
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Abgaberegelung ausgenommen werden sollen laut Vorlage des Bundesrats wie bisher
Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) der AHV und IV, wobei eine neue Regelung die
rückwirkende Befreiung ab Leistungsbezug einführen will. Ebenfalls neu sollen
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter CHF 500'000 von der Abgabe befreit
werden. Nach aktuellem Stand hätten aufgrund letzterer Bestimmung 70% der in der
Schweiz angesiedelten Unternehmen keine Abgabe zu entrichten. Ob und inwiefern
Unternehmen überhaupt abgabepflichtig sein sollen, wurde in der Vernehmlassung
äusserst kontrovers diskutiert. Während der festgesetzte Grenzwert einigen
Vernehmlassern zu hoch angesetzt war, fanden ihn andere zu tief und wieder andere
schlugen neue Kriterien zur Bestimmung der Abgabepflicht vor. In seiner Botschaft zum
Entwurf vertrat der Bundesrat nach wie vor den ursprünglich genannten Grenzwert, der
jedoch in einem weiteren Schritt auf Verordnungsstufe festgelegt werden muss. Die
Vorlage sieht weiter vor, für die Eintreibung der Abgaben natürlicher Personen eine
nach Kriterien des öffentlichen Beschaffungsrechts ausgewählte private
Erhebungsstelle zu beauftragen, welche die Haushaltsdaten von den
Einwohnerregistern der Kantone und Gemeinden bezieht. Die Eidgenössische
Steuerverwaltung (ESTV) soll die Abgabe der Unternehmen direkt im Rahmen der
Mehrwertsteuererhebungen einziehen. Betreffend Letzterem präsentierte die
Regierung in der Vernehmlassung zwei Varianten. Die Abgabeerhebung via ESTV wurde
von der Mehrheit der Stellungnehmenden als effizienter und kostengünstiger eingestuft
als ein alternativ möglicher Einzug über die private Erhebungsstelle, welche die Daten
der Unternehmen über die ESTV bezogen hätte. Als Gründe für den Systemwechsel gibt
der Bundesrat in erster Linie die technologische Entwicklung, welche den Empfang von
Radio und Fernsehen auf neuen Geräten ermöglicht, sowie den durch das aktuelle
System verursachten hohen administrativen Aufwand an. Aus finanzieller Perspektive
soll die neue Regelung keine zusätzlichen Erträge generieren, was tendenziell zu einer
tieferen Abgabe pro Haushalt führen würde, so die entsprechenden Ausführungen in
der Botschaft. Weiter präsentiert der Bundesrat in seinem Entwurf den Vorschlag einer
Flexibilisierung der Gebührenanteile für private Radio- und Fernsehveranstalter
zwischen 3 und 5%. Der bisherige, fixe Prozentsatz von 4% hatte beim
Gebührensplitting zur Anhäufung von Überschüssen geführt, was mit einem variablen
Gebührenanteil vermieden werden soll. Wegen entgegengesetzter Ansichten der
Vernehmlasser beschloss der Bundesrat, bei seinem ursprünglichen Vorschlag zu
bleiben. Die Vorlage, welche 2014 dem Parlament zur Behandlung vorgelegt wird,
enthält darüber hinaus Bestimmungen zu Kompetenzregelungen,
Konzessionsvoraussetzungen sowie weitere Regelungen für die privaten Radio- und
Fernsehveranstalter. 22

Neue Medien

Im Rahmen einer Verordnungsrevision verdoppelte der Bundesrat im November die
erforderliche Mindestgeschwindigkeit für den Breitband-Internetzugang, welche die
Swisscom in der Grundversorgung zu gewährleisten hat. Die Downloadrate beträgt in
Zukunft somit 2000 KB/s, die Uploadrate 200 KB/s; der Höchstbetrag für einen
Anschluss bleibt dabei unverändert. In der Vernehmlassung hatte sich die Swisscom mit
der Verdoppelung einverstanden erklärt. Zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer,
darunter die Piratenpartei, sechs Kantone, die Stiftung für Konsumentenschutz und die
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, hatten sich hingegen eine
noch stärkere oder eine weitere, regelmässig erfolgende Erhöhung gewünscht. 23

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 05.11.2014
MARLÈNE GERBER

Parteien, Verbände und Interessengruppen
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Parteien

Linke und ökologische Parteien

Gemeinsam mit Solidarités, den Alternativen Listen und der Jungen Alternative, die alle
links von der SP politisieren, gründete die PdA eine nationale Föderation, die sich
selbst als antikapitalistische Bewegung definiert. In der Westschweiz will sie unter dem
alten Namen „A gauche toute“, in der Deutschschweiz vielleicht als „Die Linke“
auftreten. Vorgesehen waren gemeinsame Listen bei den eidgenössischen Wahlen 2007
mit dem Ziel, im Nationalrat wieder Fraktionsstärke zu erreichen. Die Verwirklichung
dieses Ziels würde sowohl finanzielle Vorteile als auch die Mitarbeit in den
parlamentarischen Kommissionen bringen. Ein Grundlagenpapier forderte die
Zusammenarbeit der Föderation mit libertären Bewegungen und deren Zeitungen. Auch
Volksinitiativen zu den Themen Minimallohn oder eidgenössische Erbschaftssteuer
waren geplant. 24

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.01.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Im Berichtsjahr waren Bemühungen im Gange, eine neue, gesamtschweizerisch aktive
Partei links der SP zu gründen, die verschiedene linksalternative Bewegungen unter ein
gemeinsames Dach bringen soll. Die Gruppierung mit dem Namen „Linke Alternative“
(auf Französisch „La Gauche“, auf Italienisch „La Sinistra“) hielt im November in
Schaffhausen eine Versammlung ab, an der der Gründungsbeschluss für eine neue
Partei gefasst wurde, die antikapitalistisch und ökosozialistisch politisieren soll. Die
Partei soll 2010 offiziell gegründet werden und Wähler und Wählerinnen ansprechen,
die von der Politik von SP und Grünen enttäuscht sind. Am Gründungskongress in
Schaffhausen wurden auch erste inhaltliche Positionen festgelegt. Unter anderem
fordert die „Linke Alternative“ ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine
Einheitskrankenkasse. Zu den Initianten gehören Vertreter der PdA Waadt (POP) – mit
dem Zugpferd Josef Zisyadis (pda, VD) – und Deutschschweizer Alternative. 25

PARTEICHRONIK
DATUM: 27.11.2009
SABINE HOHL

Die aus der PdA und verschiedenen linksalternativen Bewegungen hervorgegangene
Linke Alternative (La Gauche, La Sinistra), die sich 2009 in Schaffhausen konstituiert
hatte, hielt im Mai des Berichtsjahrs in Lausanne ihren ersten Parteitag ab. Rund 200
Personen aus über 20 Kantonen verabschiedeten ein Parteiprogramm, das ein
antikapitalistisches, ökosozialistisches, demokratisches und feministisches Engagement
vorgibt. Hauptsächliches Ziel sei aber eine Bündelung der zersplitterten linken Kräfte.
Die Delegierten entschieden sich gegen ein an die Parteimitglieder gerichtetes Verbot,
an Exekutivwahlen zu partizipieren. Zudem wurde den Mitgliedern der Linken
Alternativen die Zugehörigkeit auch zu anderen Parteien zugestanden. Im Juni wurde
die erste kantonale Sektion im Kanton Wallis gegründet. Im Mai waren kommunale
Sektionen in den Kantonen Waadt, Genf und Freiburg geplant. Folgen sollen weitere in
Jura und Neuenburg. Aber auch in den Städten Zürich, Schaffhausen und Bern sollen
kommunale Sektionen entstehen. Treibende Kräfte hinter der Linken Alternativen sind
neben Nationalrat Josef Zisyadis (VD) der ehemalige Bern-Jurassische SP-Präsident
Frédéric Charpié. 26

PARTEICHRONIK
DATUM: 03.06.2010
MARC BÜHLMANN

Die Partei der Arbeit besteht in den Kantonen Jura, Neuenburg und Waadt weiterhin
unter dem Namen Parti Ouvrier Populaire (POP). Nach dem Abgang ihres ehemaligen
Zugpferdes Josef Zisyadis zur Linken Alternativen zeigte aber insbesondere die POP im
Kanton Waadt erste Auflösungserscheinungen. In einzelnen Gemeinden fusionierten die
unterschiedlichen linken Gruppierungen zusammen mit kommunalen POP-Sektionen
zur Linken Alternative. 27

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.12.2010
MARC BÜHLMANN

An ihrem Kongress Anfang März in Zürich beschloss die Alternative Linke die Lancierung
einer Volksinitiative gegen die Pauschalbesteuerung. Sie wolle damit dem schädlichen
Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen begegnen. Am Kongress wurde auch eine
Debatte über die EU geführt. Einem Beitritt steht die Partei eher skeptisch
gegenüber. 28
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Die aus der PdA und verschiedenen linksalternativen Bewegungen hervorgegangene
Alternative Linke (La Gauche, La Sinistra), die sich 2009 in Schaffhausen als nationale
Dachorganisation verschiedener kantonaler linker Gruppierungen konstituiert hatte
(v.a. PdA/POP, SolidaritéS und Alternative Liste), schaffte es nicht, den Nationalratssitz
des zurücktretenden Joseph Zisyadis zu verteidigen, obwohl sie in Zürich
(Mieterschutzdirektor Niklaus Scherr und Rechtsanwalt Marcel Bosonnet), Neuenburg
(Stadtpräsident von Le Locle Denis de la Reussille), Genf (Souhaïl Mouhanna) oder in der
Waadt (Julien Sansonnens) mit bekannten Namen angetreten war. Auch in den
Kantonen Bern, Schaffhausen und Wallis war die Alternative Linke erfolglos angetreten.
Mit dem Sitzverlust ging die über 90-jährige Geschichte der links-kommunistischen
Vertretung im Nationalrat zu Ende. Tatsächlich waren die Kommunisten und die
extreme Linke seit 1922 im Nationalrat vertreten – ausgenommen 1943 aufgrund des
1940 erlassenen Verbots der Kommunistischen Partei. Die vor allem in den
Westschweizer Kantonen starke Linke trat meist unter einer Doppelführung von PdA (VD
und NE als POP) und SolidaritéS an. Ein Grund für den Misserfolg dürfte die mehr
schlecht als recht funktionierende Zusammenarbeit zwischen den traditionell ziemlich
zerstrittenen Parteien der extremen Linken unter dem Label LaGauche gewesen sein. In
den Kantonen Bern (Rolf Zbinden, pda), Zug (Stefan Gisler, al), Waadt (Julien
Sansonnens, pda; Sarah Frund; pda und Pierre Conscience, lg), Wallis (Olivier
Cottagnoud, al) und Neuenburg (Denis de la Reussille, pda und Pascal Helle, sol.)
versuchte die extreme Linke auch in den Ständeratswahlkampf einzugreifen, allerdings
überall ohne Erfolg. 29

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Berichtsjahr wurde eine Sektion von LaGauche im Kanton Bern gegründet.
Verschiedene kantonale und lokale Sektionen der Alternativen Linken finden sich in
Zürich, Winterthur, Schaffhausen, in der Waadt, im französischsprachigen Teil des
Wallis und im Jurabogen (BE, JU, NE). Nach eigenen Angaben hatte die Partei Anfang
März 364 Mitglieder und rund 2'000 Sympathisanten. 30

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN

Ende Juni fand der dritte nationale Kongress der AL in Biel statt. Diskutiert wurde die
schleppende Weiterentwicklung der extremen Linken, die auch auf die (zu) grosse
Zersplitterung zurückzuführen sei. Am Kongress wurden 24 Mitglieder aus elf Kantonen
(GE, SH, BE, JU, VS, VD, TI, BL, BS, FR, ZH) in den nationalen Vorstand gewählt. Als
Gastredner war Stéphane Hessel, Widerstandskämpfer der französischen Résistance
und Überlebender des KZ Buchenwald, eingeladen worden. Der Verfasser der
Widerstandsschrift „Empört Euch“ sprach sich unter dem Titel „Von der Empörung zur
Tat“ unter anderem gegen die zunehmende Verschärfung des Asylwesens aus. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.07.2012
MARC BÜHLMANN

In St-Imier (BE) trafen sich Anfang August Anarchisten aus der ganzen Welt zu einem
internationalen Treffen. Rund 3'000 Personen nahmen während fünf Tagen an
verschiedenen Veranstaltungen teil. St-Imier war vor 140 Jahren Gründerort der ersten
Antiautoritären Internationalen, die als Reaktion auf die marxistische Internationale
unter dem Beisein des russischen Revolutionärs und Philosophen Michail Bakunin
entstanden war. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.08.2012
MARC BÜHLMANN

Von sich reden machte die Alternative Linke mit der von ihr lancierten und von der SP,
dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund und der Unia mitgetragenen Volksinitiative
„Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der
Pauschalbesteuerung)“. Nachdem die Pauschalbesteuerung in verschiedenen Kantonen
bereits abgeschafft worden war, forderte die AL eine Abschaffung auch auf
gesamtschweizerischer Ebene. Die Initiative wurde Ende Oktober mit 103'012 gültigen
Unterschriften eingereicht. 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.11.2012
MARC BÜHLMANN

2009 wurde eine nationale Dachorganisation verschiedener linker Parteien unter dem
Namen Alternative Linke (La Gauche, La Sinistra) gegründet, der sich verschiedene
Linksaussen-Gruppierungen anschlossen (v.a. PdA/POP, SolidaritéS und Alternative
Liste). Bei den kantonalen Wahlen traten die Linksparteien in den Kantonen Waadt und
Schaffhausen an. Während sich die Alternative Liste im Kanton Schaffhausen langsam
von einer Protestpartei zu einer ernstzunehmenden linken Konkurrenz entwickelte –
mit zwei Sitzgewinnen erreichte die AL im Schaffhauser Parlament Fraktionsstärke –

WAHLEN
DATUM: 31.12.2012
MARC BÜHLMANN
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musste La Gauche als Zusammenschluss extremer linker Parteien (PdA, Alternative,
Point de départ, SolidaritéS) im Kanton Waadt einen Sitzverlust hinnehmen.

Die Alternative Linke Schweiz (AL, LA Gauche, La Sinistra), eine Dachorganisation
verschiedener linker Gruppierungen (darunter PdA/POP, SolidaritéS und Alternative
Liste), konnte im Berichtjahr verschiedene Wahlerfolge feiern. Bei Ersatzwahlen in der
Stadt Zürich schaffte es Richard Wolff, der FDP einen Sitz abzujagen und im Kanton
Genf holte die vereinigte extreme Linke neun Sitze und war somit nach einigen Jahren
Absenz wieder im Genfer Parlament vertreten. 34

WAHLEN
DATUM: 23.04.2013
MARC BÜHLMANN

Das bisher erfolgreichste Projekt der AL ist die Initiative „gegen die
Pauschalbesteuerung“, die Ende 2012 mit 103'012 gültigen Unterschriften eingereicht
worden war. Ansonsten verliefen die 2009 gestarteten Bemühungen einer nationalen
Einigung der antikapitalistischen Gruppierungen allerdings sehr harzig. Historisch
bedingte Grabenkämpfe und ideologische Differenzen drohten das Projekt scheitern zu
lassen. Nicht nur in der West-, sondern auch in der Deutschschweiz äusserten sich
einige Exponenten vermehrt desillusioniert. Es lohne sich eher, sich auf kommunale
Politik zu konzentrieren – wie das Beispiel der Stadt Zürich zeige. 35

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.04.2013
MARC BÜHLMANN

Der frühere Nationalrat der Partei der Arbeit (PdA), Josef Zisyadis, trat nach über 30
Jahren Mitgliedschaft aus der PdA des Kantons Waadt aus. Das „Urgestein der extremen
Linken“, wie ihn die NZZ nannte, machte geltend, dass die Waadtländer Parteisektion
ihn zwischen 2007 und 2011 zu wenig unterstützt habe und die Bestrebungen einer
Zusammenführung der extremen linken Kräfte der Schweiz behindere. Zisyadis war
einer der führenden Köpfe gewesen bei der Gründung der Alternativen Linken Schweiz.
Tatsächlich kritisierte auch die Deutschschweizer Seite, dass das nationale Projekt in
der Westschweiz eher verschleppt werde. Zisyadis wollte sich fortan stärker für die
nationale Ebene einsetzen. Sein Ziel sei es, dass die Alternative Linke ab 2015 (wieder)
im Nationalrat vertreten sei. 36

PARTEICHRONIK
DATUM: 21.06.2013
MARC BÜHLMANN

Aufhorchen liess die AL Ende August mit ihrer Nein-Parole zur GSoA-Initiative zur
Abschaffung der Wehrpflicht. Die Empfehlung wurde damit begründet, dass mit dem
bestehenden Zivildienst niemand mehr obligatorisch Wehrdienst leisten müsse. Der
Zivildienst als wichtiger Service an der Gesellschaft würde durch die Abschaffung der
Wehrpflicht ebenfalls wegfallen. Zudem sei die mögliche Alternative einer Berufsarmee
keine verlockende Vorstellung. 37

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 02.09.2013
MARC BÜHLMANN

Der Parteipräsident der Waadtländer Parti ouvrier et populaire (POP), Gavriel Pinson,
wurde Ende Oktober zum Präsidenten der nationalen PdA gewählt. Der 58-jährige
Pinson hat die schwere Aufgabe, die PdA nach dem Abgang einiger Schwergewichte –
darunter der langjährige Nationalrat Josef Zisyadis oder der Vizepräsident der POP
Julien Sansonnens – wieder auf Kurs zu bringen. 38

ANDERES
DATUM: 26.10.2013
MARC BÜHLMANN

2014 feierten die Partei der Arbeit (PdA) und ihr Neuenburger Ableger Parti ouvrier et
populaire (POP) in Le Locle ihr 70-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wurde Ende August
mit Musik und Diskussionsrunden gefeiert. 39

ANDERES
DATUM: 29.08.2014
MARC BÜHLMANN

Mit ihrem Initiativprojekt zur „Abschaffung der Pauschalbesteuerung“ konnte die
Alternative Linke einen Prestigeerfolg feiern. Nicht nur war es der radikalen Linken
gelungen, die nötigen Unterschriften zusammenzubringen, sondern der 40,8%-Ja-
Stimmen-Anteil war für ein linkes Wirtschaftsanliegen mehr als man sich erhoffen
konnte, lag dieser doch höher als Links-Grün in der Regel an Wählerstimmen
mobilisieren kann. 40

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2014
MARC BÜHLMANN
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Das eigentliche, seit 2009 vorangetriebene Projekt der Alternativen Linken (AL), die
Einigung verschiedener radikaler linker Gruppierungen (darunter etwa PdA/POP,
SolidaritéS oder Alternative Liste) unter ein nationales Dach, verlief auch im
Berichtsjahr nur sehr harzig (vgl. dazu schon 2013). Zwar feierten verschiedene extreme
linke Gruppierungen im Berichtsjahr Wahlerfolge – so etwa die Alternative Liste, ein
Mitglied der AL, das in den Städten Zürich und Schaffhausen je ein Exekutivmitglied
stellt. Ein national homogeneres Auftreten wird aber einerseits durch die stark
basisdemokratische Organisation und die skeptische Haltung gegenüber fixen
Strukturen erschwert. Andererseits verhindert auch die sprachregional
unterschiedliche politische Kultur der verschiedenen Gruppierungen ein nationales
Zusammengehen: Während die radikale Linke in der Westschweiz eine grosse Tradition
hat und stark etatistisch eingestellt ist, erweisen sich die weniger traditionellen
Vereinigungen in der Deutschschweiz als eher staatsskeptisch. Gerade in der
Westschweiz kommt es auch unter den linken Gruppierungen selber immer wieder zu
Auseinandersetzungen. Schulterschlüsse wie diejenigen der Kommunistischen Partei
und der SolidaritéS in Genf oder der PdA und der SolidaritéS im Kanton Waadt, die
durchaus zu Erfolgen in Form von Sitzgewinnen geführt hatten, sind eher selten. Der
Sekretär der AL, Frédéric Charpié glaubt dennoch nach wie vor an das linksalternative
Projekt; es brauche zwar noch Zeit, aber es sei realistisch, dass die AL in zehn Jahren
zwei oder drei Nationalratssitze gewinnen könnte. 41

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN

Andere Parteien

Im Juli wurde die Piratenpartei der Schweiz gegründet. Die hauptsächlich aus unter 30-
Jährigen bestehende Partei legt den Schwerpunkt auf das Thema Internet. Sie fordert
einen „freien Datenverkehr“: Der Gratis-Download von Musik und Filmen soll straffrei
sein und es soll keine Zensur von Internetseiten erfolgen. Auch gegen ein Verbot von so
genannten „Killerspielen“ richtete sich die Partei. Die Piratenpartei kündigte weiter an,
sich für den Schutz der Privatsphäre im Internet und gegen Datenspeicherung auf
Vorrat einzusetzen. 42

PARTEICHRONIK
DATUM: 14.07.2009
SABINE HOHL

Die im Juli 2009 gegründete Piratenpartei, die ihren programmatischen Schwerpunkt
beim Thema Internet ansiedelt, freien Musikdownload und ein verbotsfreies Internet
fordert, hat im Berichtsjahr an Mitgliedern gewonnen und trat in Bern erstmals auch bei
kantonalen Parlamentswahlen an. Die elf Kandidaten – durchwegs Männer – hatten
allerdings keine Chance auf einen Sitzgewinn. In vier Kantonen wurden kantonale
Sektionen gegründet: In Zürich, in Bern, in den beiden Basel und im Aargau. Einen Erfolg
konnte die Partei auf lokaler Ebene verzeichnen. Die Winterthurer Stimmbürger wählten
Marc Wäckerlin ins Stadtparlament. 43

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.12.2010
MARC BÜHLMANN

Die bisher in den Kantonen Zürich, Aargau, Bern und beiden Basel aktive Piratenpartei
gründete 2011 auch Sektionen in der Romandie. Im Januar wurde le Parti pirate in
Freiburg sowie Genf und im Februar im Kanton Waadt aus der Taufe gehoben. Auch in
den Kantonen Luzern, Thurgau und St. Gallen (inklusive AI und AR) wurden im
Berichtsjahr Sektionen gegründet. Die Partei, die bisher einen Sitz in einem
Stadtparlament innehat (Winterthur) und sich für freien Internet-Zugang in den
Bereichen Wissen, Kultur und Medien einsetzt, trat im Berichtsjahr in sieben Kantonen
(AG, BE, BS, FR, GE, VD ZH) zu den Nationalratswahlen an. Dank Spenden und Sponsoren
stünden rund CHF 50'000.- zur Verfügung, gab der Präsident der Piraten, Denis
Simonet, bekannt. Der Wahlkampf konzentrierte sich thematisch auf die Kulturpolitik
(Zurückbindung des Urheberrechts). Auch bei den kantonalen Wahlen in Zürich und den
kommunalen Wahlen in Lausanne kämpften die Piraten um Parlamentssitze. Allerdings
blieben sie – anders als ihre Schwesterpartei in Deutschland, die bei zahlreichen
regionalen Wahlen Erfolge feierte – auch auf subnationaler Ebene ohne Mandate. Die
Partei, die Ende August eine Parteiversammlung abhielt, bestand Ende 2011 aus rund
1'400 Mitgliedern. 44

WAHLEN
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN
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An ihrem Parteitag Mitte Juni in Aarau wagten sich die Piraten in noch wenig vertraute
Gefilde. Sie veröffentlichten ein Communiqué zur Europapolitik, in welchem sie eine
direktdemokratisch organisierte EU fordern, in der jeder Staat das gleiche Gewicht
erhält. Zudem müsse die EU-Exekutive demokratisch legitimiert werden. Erst zu einer
derart organisierten EU könne die Schweiz dereinst beitreten. 45

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 10.06.2012
MARC BÜHLMANN

Nach eigenen Angaben umfasste die Partei Anfang 2012 rund 1'800 Mitglieder in zehn
Sektionen. Im Berichtjahr kam es an der Parteispitze zu einem Wechsel. Der bisherige
Präsident und Gründer der Piraten, Denis Simonet, machte dem 30-jährigen Zürcher
Thomas Bruderer Platz, der Anfang März an der Delegiertenversammlung in
Visperterminen gewählt wurde. 46

PARTEICHRONIK
DATUM: 25.07.2012
MARC BÜHLMANN

Bisher hatten die Piraten einen Mandatsträger im Grossen Gemeinderat von Winterthur
(Marc Wäckerli). Neu hinzu kam der in Eichberg (SG) zum Gemeindepräsidenten
gewählte Alex Arnold. Die Piraten selber zeigten sich überzeugt davon, dass ihnen
grössere Durchbrüche noch gelingen werden. Themen wie Videoüberwachung,
Datenschutz und Internetkriminalität, zu denen die Piraten einiges zu sagen hätten,
würden zusehends wichtiger. 47

WAHLEN
DATUM: 25.09.2012
MARC BÜHLMANN

Die Piratenpartei trat zwar bei vier im Berichtjahr stattfindenden kantonalen
Gesamterneuerungswahlen an, hatte jedoch keine Chance auf einen Wahlerfolg. Nur
im Kanton Basel-Stadt erhielt die Partei mehr als ein Wählerprozent. In den Kantonen
Aargau, St. Gallen und Waadt blieb sie deutlich unter dieser Grenze.

WAHLEN
DATUM: 31.12.2012
MARC BÜHLMANN

Zu einem Eklat kam es am Schweizer Piratenkongress Ende Februar in Aarau.
Parteipräsident Thomas Bruderer trat als Vorsitzender zurück, weil die rund 60
anwesenden Piraten einen Vorschlag Bruderers zur Einführung von
Delegiertenversammlungen ablehnten. Alexis Roussel übernahm die Partei ad interim.
Bruderer war erst vor einem Jahr zum Kapitän bestimmt worden. 48

PARTEICHRONIK
DATUM: 24.02.2013
MARC BÜHLMANN

Auch im Berichtjahr blieb die Piratenpartei ohne Wahlerfolge. In den Kantonen Genf
und Wallis stachen die Piraten für die Parlamentswahlen in See. Alexis Roussel, der
Präsident der Piratenpartei Schweiz, kandidierte zudem erfolglos für die Genfer
Exekutivwahlen. Auch hinsichtlich der Zahl der Mitglieder wurden die gesteckten Ziele
nicht erreicht. Innerhalb eines Jahres konnten leidglich 200 neue Mitglieder
verzeichnet werden. Die Partei umfasste Ende Berichtjahr rund 2'000 Piraten. 49

PARTEICHRONIK
DATUM: 03.08.2013
MARC BÜHLMANN

Auf sich aufmerksam machte die Piratenpartei bei einer Protestaktion in Bern.
Gegenüber der amerikanischen Botschaft demonstrierten die Piraten gegen die
Datensammlungen des amerikanischen Geheimdienstes NSA. 50

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.08.2013
MARC BÜHLMANN

Die Piraten waren Teil des Komitees, welches das Referendum gegen das Fatca-
Abkommen mit den USA lanciert hatte. Allerdings konnten nur rund 30‘000 der
verlangten 50‘000 Unterschriften gesammelt werden. Parteipräsident Roussel sprach
dennoch von einer guten Erfahrung, weil man gemerkt habe, wie viel Aufwand die
Unterschriftensammlung für eine kleine Partei bedeute. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2014
MARC BÜHLMANN

Anfang März wurde Alexis Roussel im Amt als Präsident der Piraten bestätigt. Roussel
hatte das Amt ad interim vom ehemaligen Gründer der Schweizer Partei und Ex-
Präsidenten, Thomas Bruderer, übernommen. Bruderer hatte die Partei 2013 verlassen
und das Projekt als gescheitert bezeichnet. Im Vorstand bestätigt wurde auch Marc
Wäckerlin (ZH). Die drei restlichen Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls an der
Generalversammlung im März gewählt: Guillaume Saouli (VD), Kilian Brogli (AG) und
Jorgo Ananiadis (BE). Die Partei wies 2014 rund 1‘240 Mitglieder auf. 52

ANDERES
DATUM: 08.03.2014
MARC BÜHLMANN
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Eine Niederlage mussten die Piraten auf lokaler Ebene einstecken. Der erste
Gemeindepräsident der Piraten, Alex Arnold, der der Gemeinde Eichberg (SG) vorsteht,
trat aus der Partei aus und wechselte zur CVP. Arnold bedauerte den Schritt: Er habe
nicht die Zeit, die nötige Aufbauarbeit in der Piratenpartei mitzutragen, und eine
Mitgliedschaft bei den Piraten wäre seinem Ziel, ins kantonale Parlament einzuziehen,
nicht förderlich. Damit verfügten die Piraten nur noch über einen einzigen
Lokalpolitiker, nämlich Vizepräsident Marc Wäckerlin im Winterthurer Parlament. 53

ANDERES
DATUM: 05.04.2014
MARC BÜHLMANN

Viel Energie wendeten die Piraten im Berichtjahr für den Kampf gegen das neue
Bundesgesetz zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (Büpf) auf.
Insbesondere bei der Diskussion um die so genannten Staatstrojaner und die
Speicherung von Verbindungsdaten erhofften sich die Piraten, dass sie als Spezialisten
einen Einfluss auf die politische Debatte ausüben könnten und stärker wahrgenommen
würden. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2014
MARC BÜHLMANN

In Zürich und im Kanton Zug wehrte sich die Piratenpartei erfolglos gegen die dort
angewendeten Wahlhürden. Die Beschwerde gegen die 3-Prozent-Hürde im Kanton Zug
wurde vom Bundesgericht abgewiesen, was auch die Beschwerde in der Stadt Zürich
gegen die 5-Prozent-Hürde obsolet machte (vgl. auch Kapitel 1e). 55

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.12.2014
MARC BÜHLMANN

In Zug, einem der acht Kantone, in denen 2014 Gesamterneuerungswahlen für das
Parlament durchgeführt wurden, traten die Piraten für die Parlaments- und die
Regierungswahlen an. Die Kandidierenden konnten allerdings nicht in die Entscheidung
eingreifen; bei den Parlamentswahlen wurde die 3-Prozent-Hürde deutlich verpasst.
Auch bei den kommunalen Wahlen in der Stadt Zürich blieb ein Erfolg deutlich aus.
Immerhin konnte die Partei den einzigen Sitz im Winterthurer Parlament halten: Marc
Wäckerlin wurde deutlich bestätigt und die Verdoppelung des Wähleranteils reichte nur
knapp nicht für ein zweites Mandat. Ein Sitz in der Stadtregierung, für den sich die
Piraten sowohl in Zürich als auch in Winterthur bewarben, wurde allerdings deutlich
verpasst. 56

WAHLEN
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN

1) TA, 7.7.17; WW, 13.7.17; TA, 14.7.17; AZ, 16.9., 27.9.17; NZZ, 2.3.18; TA, 8.5.18
2) Referendum gegen das Nachrichtengesetz steht – SRF.ch vom 04.02.2016; TA, 6.10.15; NZZ, 7.10., 24.10.15; TG, 5.11.15; AZ,
NZZ, 28.11.15; SO, 6.12.15; NZZ, 15.1.16; AZ, NZZ, 5.2.16
3) NZZ, 15.1.16; NZZ, TG, 29.3.16; AZ, 1.4.16; NZZ, SGT, 28.5.16; LZ, 10.6.16; Blick, 13.6.16; CdT, LMD, LT, LZ, NZZ, TA, TG, 14.6.16;
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8) e-id-referendum.ch; TA, 2.10., 8.10.19; AZ, CdT, LT, NZZ, 9.10.19; CdT, 25.10.19
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